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Stadtvorstand wünscht frohe Feiertage
Für die kommenden Weihnachtsfeier-
tage wünschen wir Ihnen besinnliche
und harmonische Stunden im Kreise
ihre Lieben, zum Jahreswechsel Hei-
terkeit und Optimismus und für das
neue Jahr 2024 Gesundheit, Glück
und Erfolg. Jenen Menschen, die im
Dienste der Allgemeinheit an den Fei-
ertagen arbeiten, möchten wir zudem
ein herzliches Dankeschön ausspre-
chen. Ihre Arbeit und ihren Einsatz
wissen wir sehr zu schätzen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Stadtvorstand Kaiserslautern
Oberbürgermeisterin Beate Kim-
mel, Bürgermeister Manfred
Schulz, Beigeordnete Anja Pfeiffer
und Beigeordneter Manuel Stein-
brenner.

Bedeutung Kaiserslauterns gemeinsam stärken

Viel geändert hat sich für Kaisers-
lauterns ehemalige Bürgermeis-
terin Beate Kimmel mit dem
Wechsel ins Amt der Oberbürger-
meisterin. Anfang Dezember
blickte sie auf genau einhundert
Tage Amtszeit in ihrer neuen Posi-
tion zurück, die am 1. September
dieses Jahres begonnen hatte.

„Einmal mehr beeindruckt hat
mich, wie viele Menschen unsere
Stadt lieben und gemeinsam mit mir
weiter voranbringen und stärken wol-
len“, zog Kimmel erste Bilanz. So sei
sie bei ihren zahlreichen Antrittsbesu-
chen, von denen längst noch nicht alle
absolviert sind, stets auf offene Oh-
ren, große Unterstützung und sehr viel
Potenzial getroffen. Dies lasse sie
trotz der schweren Herausforderun-
gen ihres neuen Amtes absolut zuver-
sichtlich in die Zukunft Kaiserslau-
terns blicken. Ohne jegliche Schon-
frist gleich gefordert war die neue
Oberbürgermeisterin bei den schwie-
rigen Haushaltsberatungen. Neben
der Aufstellung des Haushaltes 2024
war auch ein Nachtrag für 2023 im
ersten Monat notwendig. Auch wenn
ihr das umfangreiche Erfahrungswis-
sen ihres bisherigen beruflichen Wer-
deganges hierbei äußerst hilfreich
war, erforderte beides sehr viel Ener-
gie.

„Umso positiver fällt daher das
konstruktive Miteinander im Stadtrat
ins Gewicht, das auch bei kontrover-
sen Einstellungen von Lösungsorien-
tierung zum Wohle unserer Stadt und
ihrer Bürgerinnen und Bürger gekenn-
zeichnet ist“, bedankte sich Kimmel
bei den 56 Mitgliedern des Gremiums,
mit dem sie bereits vier umfangreiche
Sitzungen mit vielzähligen Beschlüs-
sen absolvierte und das ihr zu ihrem
Amtsantritt vorbehaltlos entgegenge-
kommen war. „So konnte es uns in gu-
ter Zusammenarbeit von Rat und Ver-
waltung gelingen, zum vierten Mal in
Folge einen ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen.“ Was die weitere Finanz-
ausstattung für kommunale Aufgaben
betrifft, möchte sich die neue OB wei-
terhin intensiv für eine auskömmliche
Finanzierung durch Bund und Länder
einsetzen. „Hierzu habe ich schon vie-
le Gespräche mit anderen Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürger-
meistern sowie der rheinland-pfälzi-
schen Ministerpräsidentin und unse-
rem Innenminister geführt“, ergänzte
sie ihre Ausführungen. Zudem wolle
sie die Chance über den Städtetag
Rheinland-Pfalz suchen.

Eine weitere Kraftanstrengung von
Rat und Verwaltung, die noch in Kim-
mels erste Wochen als neue Oberbür-
germeisterin fiel, war die notwendig
gewordene Rettung beziehungsweise
Stabilisierung des Westpfalzklini-
kums. „Ich bin dankbar, dass uns dies
gelungen ist und wir unseren wertvol-
len Maximalversorger und wichtigen

Arbeitgeber finanziell sanieren konn-
ten“, freute sich Kimmel. Ähnlich er-
freulich sei auch die einmalige Bereit-
stellung der 300.000 Euro allgemei-
ner Sportfördermittel über den Hospi-
talausschuss gelaufen, eine Initiative,
die den hiesigen Sportvereinen nach
einer notwendigen Sperrung im städ-
tischen Haushalt nun doch noch die
dringend benötigten Gelder zukom-
men lässt. „Allen Beteiligten war es
eine große Erleichterung, diesen fi-
nanziellen Freiraum zum Wohle der
wertvollen Vereinsarbeit nutzen zu
können“, meinte Kimmel auch im Hin-
blick auf die Skateranlage der Lebens-
hilfe, deren Eröffnung in dieser Woche
erst durch die überwiegende finanzi-
elle Unterstützung des Hospitalaus-
schuss möglich geworden sei.

Ähnlich positiv gestalteten sich
auch die Ergebnisse der letzten Stadt-
ratssitzung, bei der der Rat unter an-
derem über die Zukunft der Pfaff Ent-
wicklungsgesellschaft PEG zu ent-
scheiden hatte und sich zudem ent-
schlossen auf den Weg machte, die
Grünfläche vor dem Pfalztheater zeit-
nah zu überplanen. Beide Themen fal-
len in die originäre Zuständigkeit wie
in die persönlichen Zielsetzungen
Kimmels, die Strahlkraft ihrer Heimat-
stadt auch gestalterisch zu stärken.
„Die neue Aufstellung der PEG war
wichtig, um das Gelände flexibler ver-
markten zu können und mit hohem
Qualitätsanspruch ein Quartier zu
schaffen, von dem für unsere Stadt
eine ganz eigene kreative Kraft und
hohe Identifikation ausgehen“, freute
sich die OB über die Zustimmung aus
dem Stadtrat. Die Theaterwiese an
sich sei unter dem Aspekt der Innen-
stadtentwicklung, des Schaffens von
Begegnungsstätten und Aufenthalts-
qualität für die hier lebenden Men-

OB Beate Kimmel einhundert Tage im Amt

schen zu sehen, was ihr nicht erst seit
ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin
sehr am Herzen liegt.

Auf ihren Ämterwechsel angespro-
chen, vermisst Kimmel in ihrer neuen
Funktion vor allem die Kultur, für die
sie zuvor zuständig gewesen war. Die-
se komme auch im Privaten, für das
ihr nur wenig Zeit bleibt, viel zu kurz.
„Darüber hinaus fällt es mir beson-
ders schwer, nicht mehr in dem Um-
fang Kümmerin und Ansprechpartne-
rin für unsere Bürgerinnen und Bürger
sein zu können wie zuvor“, sprach
Kimmel ein weiteres, dem chroni-
schen Zeitmangel als OB geschulde-
tes Thema an. Dennoch versuche sie,
auch hier zukünftig etwas Abhilfe mit-
tels neuer oder veränderter Kommu-
nikationsformate schaffen zu können.
Generell wolle sie die Bürgerbeteili-
gung weiter stärken, was ihr auch per-
sönlich ein großes Anliegen sei. „Auf
die hier von KL.digital gerade erarbei-
teten Leitlinien freue ich mich be-
reits“, teilte sie mit.

Optimieren wolle sie außerdem ei-
nige interne Verwaltungsstrukturen.
Dafür aber habe sie seit Anfang Sep-
tember nach rund 70 Besprechungs-
terminen, mehr als 20 Aufsichtsrats-
und Verwaltungssitzungen, knapp
zehn Ausschusssitzungen sowie vier
Sitzungen mit dem Städtetag Rhein-
land-Pfalz bislang keine Gelegenheit
gehabt. Dazu habe sie mehr als 30
Grußworte bei offiziellen Terminen
gehalten sowie eine erste, sehr ein-
drucksvolle Auslandsreise in Lauterns
französische Partnerstadt Saint-
Quentin gemacht.

Nach wie vor überwältigt zeigte
sich Kimmel von den unzähligen
Glückwünschen, die sie zu ihrer er-
folgreichen OB-Wahl und ihrem Amts-
antritt erreichten und bis heute an sie

herangetragen werden. Eines ihrer
schönsten Geschenke sei dabei Koi
Yoshiaki gewesen, dessen von ihr ge-
wählter Name für Freude und Munter-
keit steht und der im Japanischen Gar-
ten entsprechend seine Runden
dreht.

„Für Kaiserslautern und seine Men-
schen da sein zu dürfen, ist trotz der
vielen Herausforderungen und Prob-
leme eine erfüllende Aufgabe und
Kraftquelle“, fasste Kimmel die An-
sprüche an ihr neues Amt als Stadt-
oberhaupt zusammen. In diesem be-
schreite sie in vielen Bereichen gera-
de als Frau und erste Oberbürger-
meisterin Kaiserslauterns oftmals
Neuland. So sei sie als Vorsitzende die
erste weibliche Deputierte des seit
183 Jahren bestehenden Vorstandes
der Reichswaldgenossenschaft, die

ihrerseits auf eine über 800 Jahre lan-
ge Tradition zurückblicken kann.

Aktuell arbeitet die Oberbürger-
meisterin unter anderem daran, „viele
weitere Menschen zu finden, die als
positive Drehkreuze wirken, damit
sich das Positive über Kaiserslautern
weiter verbreiten und noch größere
Strahlkraft entwickeln kann“. Hierzu
zählen beispielsweise die Kooperatio-
nen mit der Hochschule Kaiserslau-
tern und der RPTU Kaiserslautern-
Landau, in deren Freundeskreisen die
Oberbürgermeisterin ist. Sie sollen
noch enger mit der Stadt verzahnt
werden, um so das Bild des Wissen-
schaftsstandortes Kaiserslautern in-
ternational bekannter zu machen.
Den Bekanntheitsgrad der Westpfalz-
metropole fördern möchte Kimmel
auch mit Unterstützung der Lautrer
Hoteliers, mit denen sie den Dialog
begonnen hat und die sie gerne als
Multiplikatoren und Markenbotschaf-
ter für die Stadt gewinnen möchte.

Zur Stärkung der interkommunalen
Zusammenarbeit wird Kimmel außer-
dem im kommenden Februar den Re-
gionalausschuss einberufen. Darüber
hinaus möchte sie den Kaiserslaute-
rer Initiativ- und Creaktiv-Kreis wie-
derbeleben, ein Format ihres Vorvor-
gängers Bernhard Deubig. Dazu sol-
len sich Multiplikatoren der Kaisers-
lauterer Gesellschaft im neuen Jahr in
etwas abgewandelter Form erstmals
im Rathaus treffen. Weitere Schwer-
punkte ihrer Arbeit sieht die OB in den
kommenden Monaten bei der Ent-
wicklung der Wohnbebauung auf dem
Betzenberg sowie der Digitalisierung,
die sie stärker zum Vorteil der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der Verwal-
tung genutzt sehen möchte. „Bei all
diesen Aufgaben freue ich mich sehr
auf die vor mir liegende Amtszeit und
bin voller Tatendrang“, so Oberbür-
germeisterin Beate Kimmel abschlie-
ßend. |ps

Dies ist die letzte Amtsblattausgabe
des Jahres 2023. Die Ausgaben vom
29. Dezember und 5. Januar entfallen.
Die Redaktion des Amtsblattes und
die Pressestelle der Stadt Kaiserslau-
tern wünschen allen Leserinnen und
Lesern eine Frohe Weihnachtszeit und
Alles Gute sowie viel Gesundheit im
neuen Jahr! |ps

Frohe Weihnachten!

Verwaltung
weitestgehend

geschlossen

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern
ist vom 23. Dezember bis einschließ-
lich 1. Januar geschlossen. Ab dem 2.
Januar 2024 gelten wieder die be-
kannten Öffnungszeiten.

Folgende Dienststellen sind in
dieser Zeit erreichbar:

Bürgercenter
28. Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr.
Notdienst lediglich zur Beantragung
vorläufiger Personalausweise, vorläu-
figer Reisepässe und Kinderreisepäs-
se bei nachgewiesenem kurzfristigem
Reiseantritt.

Standesamt
27. Dezember bis 29. Dezember von 9
Uhr bis 11 Uhr.
Bereitschaftsdienst für die Anzeige
von Sterbefällen und Ausstellung von
Bestattungsgenehmigungen (Telefon
0631 3652417) sowie für die Anzeige
von (Haus-) Geburten (Telefon: 0631
3652254).

Zulassungsstelle
28. Dezember in der Zeit von 7.30 Uhr
bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16
Uhr.

Feuerwehr und Katastrophen-
schutz
Integrierte Leitstelle, Telefon: 0631
3160520.

Jugendamt
27. Dezember und 28. Dezember von
7.30 Uhr bis 16.30 Uhr sowie 29. De-
zember 7.30 Uhr bis 13 Uhr Bereit-
schaftsdienst, Telefon: 0631
3652664.

Friedhofsverwaltung und
RuheForst
27. Dezember bis 29. Dezember von 9
Uhr bis 12 Uhr, Telefon Friedhofsver-
waltung 0631 3653910, Ruheforst
0631 3653924.

Abfallentsorgung und Straßenrei-
nigung
Abfallentsorgung und Straßenreini-
gung erfolgen nach Plan.
Für die städtischen Wertstoffhöfe gel-
ten die regulären Öffnungszeiten. |ps

Führung durch den
Ruheforst

Die nächste kostenlose Führung
durch den Ruheforst findet am Don-
nerstag, 28. Dezember, um 13.30 Uhr
statt. Treffpunkt ist am Parkplatz
West an der Mannheimer Straße
stadtauswärts. Auf den Waldwegen
ist festes Schuhwerk für die 1,5 Stun-
den andauernde Veranstaltung von
Vorteil. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. |ps

22. Dezember 2023 - Jahrgang 09
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de
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Beate Kimmel blickt auf ihre Amtszeit als OB zurück... FOTO: PS

... die am 1. September in der Fruchthalle begonnen hat
FOTO: VIEW - DIE AGENTUR
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Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung zum Ablauf von Grabnutzungsrechten der
Stadt Kaiserslautern

Nicht zu ermittelnde Nutzungsberechtigte

Gemäß § 16 Abs. 4 der Friedhofs- und Begräbnisordnung der Stadt Kaiserslautern
vom 14.03.1968 in der derzeit gültigen Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Nut-
zungszeit an den nachfolgend aufgeführten Wahlgrabstätten auf den Friedhöfen der
Stadt Kaiserslautern abgelaufen ist:

Verstorbene/r, Friedhof, Grabfeld / Grabnummer
Lenhard, Hermann, Hauptfriedhof, C1/B/010
Schuff, Peter, Hauptfriedhof, C1/B/012
Niethof, Pelagia,Hauptfriedhof, C1/D/001
Geib, Charlotte, Hauptfriedhof, C1/D/003
Heinold,Hauptfriedhof, C1/D/004
Reinicans, Antons, Hauptfriedhof, C1/E/003
Werle, Anna, Hauptfriedhof, C1/E/006
Dominik, Theresia, Hauptfriedhof, C1/E/011
Schwartz, Wilhelmine, Hauptfriedhof, C1/E/014
Kühlwetter, Magdalena, Hauptfriedhof, C2/A/001
Wulf, Elly, Hauptfriedhof, C2/A/002
Geiger, Maria , Hauptfriedhof, C2/B/021
Mühlfeld, Emilie, Hauptfriedhof, C2/C/021
Schmitt, Mathilde, Hauptfriedhof, C2/D/007
Hahn, Joseph, Hauptfriedhof, C2/D/020
Quaken, Heinz, Hauptfriedhof, C2/D/023
Elsner, Elisabeth, Hauptfriedhof, C2/D/024
Pilger, Wilhelm, Hauptfriedhof, C2/E/017
Wollermann, Kurt, Hauptfriedhof, C2/E/018
Näser, Hella, Hauptfriedhof, C2/F/015
Deseille, Else, Hauptfriedhof, C2/F/017
Spieckermann, Erna, Hauptfriedhof, C2/F/018
Diehl, Karoline, Hauptfriedhof, C2/G/023
Lübke, Franz, Hauptfriedhof, C3/B/007
Lang, Katharina, Hauptfriedhof, C3/B/009
Lembach, Maria, Hauptfriedhof, C3/B/011
Böhm, Karoline,Hauptfriedhof, C3/B/012
Fuhrmann, Hugo, Hauptfriedhof, C3/B/014
Günther, Rosalie, Hauptfriedhof, C3/B/024
Haberer, Edeltraud, Hauptfriedhof, C3/C/010
Rupp, Margarete, Hauptfriedhof, C3/C/012
Kampmeyer, Luise, Hauptfriedhof, C3/C/021
Böhme, Walter, Hauptfriedhof, C3/D/001
Damm, Maria, Hauptfriedhof, C3/D/003
Walter, Karl, Hauptfriedhof, C3/D/007
Wellstein, Aenna, Hauptfriedhof,C3/D/013
Ehrhard, Babette, Hauptfriedhof, C3/D/023
Gerber, Reinhold, Hauptfriedhof, C3/E/001
Griasch, Werner, Hauptfriedhof, C3/E/023
Hentz, Ilse, Hauptfriedhof, C3/F/002

Schinnerling, Friederike, Hauptfriedhof, C3/F/004
Marquardt, Emil, Hauptfriedhof, C3/F/021
Becker, Paula, Hauptfriedhof, C3/F/023
Hellriegel, Klara, Hauptfriedhof, C3/F/030
Freidel, Auguste, Hauptfriedhof, C4/B/006
Köhler, Hedwig, Hauptfriedhof, C4/B/013
Mickusch, Meta, Hauptfriedhof, C4/C/002
Jorgal, Gertrud, Hauptfriedhof, C4/C/013
Fieberkorn, Minna, Hauptfriedhof, C4/D/009
Meyer, Irmgard, Hauptfriedhof, C4/E/006
Vogel, Luise, Hauptfriedhof, C4/E/008
Heerdegen, Katharina, Hauptfriedhof, C4/F/006
Flickinger, Katharina, Hauptfriedhof, C4/F/031
Schäfer, Otto, Hauptfriedhof, C4/G/008
Hohnsänger, Maria, Hauptfriedhof, C4/G/014
Geiß, Erna, Hauptfriedhof, C4/G/030
Boddang, Mathias, Hauptfriedhof, C4/H/022
Däuwel, Elisabeth, Hauptfriedhof, C5/A/003
Hehl, Maximilian, Hauptfriedhof, C5/B/012
Lietzke, Ida, Hauptfriedhof, C5/C/001
Bröning, Hedwig, Hauptfriedhof, C5/C/006
Kupper, Karl, Hauptfriedhof, C5/C/007
Krakau, Charlotte, Hauptfriedhof, C5/D/003
Petry, Emilie, Hauptfriedhof, C5/D/009
Flörchinger, Heinz, Hauptfriedhof, C5/E/014
Willrich, Jakob, Hauptfriedhof, C5/E/016
Ebenharder, Alfons, Hauptfriedhof, C5/G/008
Bayer, Hildegard, Hauptfriedhof, C5/G/014
Schrenk, Käthe, Hauptfriedhof, C5/H/007
May, Luise, Hauptfriedhof, C5/H/013
Rottmann, Jakob, Hauptfriedhof, C5/H/016
Huber, Pauline, Hauptfriedhof, C6/B/001
Straub, Johann, Hauptfriedhof, C6/B/002
Lang, Friedrich, Hauptfriedhof, C6/B/008
Essig, Friedrich, Hauptfriedhof, C6/B/021
Groitzsch, Rudi, Hauptfriedhof, C6/C/008
Manzke, Margarete, Hauptfriedhof, C6/D/010
Ulke, Richard, Hauptfriedhof, C6/G/005
Montique, Susanna, Hauptfriedhof, C6/I/024
Antes, Ludwig, Hauptfriedhof, C7/B/025
Christmann, Ludwig, Hauptfriedhof, C7/B/027
Henke, Elmar, Hauptfriedhof, C7/C/028
Probst, Karoline, Hauptfriedhof, C7/D/001
Marker, Karl, Hauptfriedhof, C7/D/007
Voigt, Hedwig, Hauptfriedhof, C7/D/016
Stahl, Barbara, Hauptfriedhof, C7/D/017
Richter, Klaus, Hauptfriedhof, C7/D/034
Bicking, Paula, Hauptfriedhof, C7/E/003
Schindler, Anna , Hauptfriedhof, C7/E/016
Wenzel, Heinrich, Hauptfriedhof, C7/H/018

Münch, Ludwig, Hauptfriedhof, 30 005
Schenk, Eleonore, Hauptfriedhof, 30 020
Högl, Frieda, Hauptfriedhof, 30 031
Herbert, Elisabeth, Hauptfriedhof, 30 041
Christian, Magedalene, Hauptfriedhof, 30 044
Göttel, Charlotte, Hauptfriedhof, 30 069
Demmer, Maria, Hauptfriedhof, 30 080
Redenbach, Friedrich, Hauptfriedhof, 30 081
Bißchop, Elisabeth, Hauptfriedhof, 30 082
Ljahi, Ismail, Hauptfriedhof, 30 085
Diehl, Friedrich, Hauptfriedhof, 30 117
Köhler, Margarethe, Hauptfriedhof, 30 123
Reither, Rudolf, Hauptfriedhof, 30 124
Schramm, Katharina, Hauptfriedhof, 30 140
Lintz, Hermann, Hauptfriedhof, 30 155
Kafitz, Elisabeth, Hauptfriedhof, 30 162
Oppermann, Kurt, Hauptfriedhof, 30 OST 007
Oppenheimer, Maria, Hauptfriedhof, 30 OST 008
Weber, Walter, Hauptfriedhof, 30 OST 015
Eyrich, Katharina, Hauptfriedhof, 30 OST 016
Hinze, Ulrike, Hauptfriedhof, 30 OST 018
Bretz , Karl, Hauptfriedhof, 30 WES 015
Hocke, Margareta, Hauptfriedhof, 30 WES 017
Stucke, Elisabeth, Hauptfriedhof, 31 A NOR 007

Schlarb, Albert, Hauptfriedhof, 31 A NOR 012
Rübel, Erna, Hauptfriedhof, 31 A SÜD 002/1
Plorin, Elfriede, Hauptfriedhof, 31 A SÜD 003/2
Weickenmeier, Elisabeth, Hauptfriedhof, 31 A SÜD 004
Haffner, Elisabeth, Hauptfriedhof, 31 B NOR 009
Franke, Gotthard, Hauptfriedhof, 31 C NOR 006
Busch, Magdalene, Hauptfriedhof, 31 C SÜD 004
Meßinger, Luise, Hauptfriedhof, 31 D NOR 009
Weiss, Roman, Hauptfriedhof, 31 D SÜD 002
Strunk, Helene, Hauptfriedhof, 31 D SÜD 003
Jergens, Werner, Hauptfriedhof, 31 D SÜD 011
Kocourek, Josef, Hauptfriedhof, 31 D SÜD 015
Kreis, Philippine, Hauptfriedhof, 32 047
Christmann, Elisabeth, Hauptfriedhof, 32 060
Stöhr, Hilde, Hauptfriedhof, 32 OST 024
Werling, Sophie, Hauptfriedhof, 32 WES 017
Kappel, Hans-Peter, Hauptfriedhof, 33 A OST 004
Schwan, Auguste, Hauptfriedhof, 33 A OST 006
Schmitt, Monika, Hauptfriedhof, 33 A WES 001
Zepp, Laura, Hauptfriedhof, 33 A WES 004
Hemmer, Emilie, Hauptfriedhof, 33 B OST 003
Klepsch, Emilie, Hauptfriedhof, 33 B WES 002
Vimercati, Margarete, Hauptfriedhof, 33 C OST 009
Köninger, Elisabeth, Hauptfriedhof, 33 C WES 009
Deubler, Magdalena, Hauptfriedhof, 33 D WES 010
Breuer, Anneliese, Hauptfriedhof, 33 E WES 015

Junge, Lieselotte, Hauptfriedhof, 34 A 005
Schmidt, Emma, Hauptfriedhof, 34 A 013
Scheu, Anna, Hauptfriedhof, 34 B 001
Holub, Alois, Hauptfriedhof, 34 B 004
Hlawa, Berta, Hauptfriedhof, 34 C 010
Steiger, Adolf, Hauptfriedhof, 34 C 017
Werle, Hermine, Hauptfriedhof, 34 D 004
Erb, Barbara, Hauptfriedhof, 34 D 009
Barth, Hermann, Hauptfriedhof, 34 D 010
Drouven, Margarete, Hauptfriedhof, 34 D 018
Hüttenberger, Wolfgang, Hauptfriedhof, 34 E 006
Schlabach, Karl, Hauptfriedhof, 34 E 008
Schmiz, Eva, Hauptfriedhof, 34 E 014
Turski, Franzisek, Hauptfriedhof, 34 E 018
Fuhrmann, Magdalena, Hauptfriedhof, 34 F 003
Heiler, Felizitas, Hauptfriedhof, 34 F 004
Kotlicki, Stanislav, Hauptfriedhof, 34 F 014
Schöfer, Kurt, Hauptfriedhof, 34 G 004
Weber, Otto, Hauptfriedhof, 34 G 014
Wolf, Alma, Hauptfriedhof, 34 H 009
Mahler, Wolfgang, Hauptfriedhof, 34 H 017
Hahn, Anneliese, Hauptfriedhof, 34 I 002
Wolff, Adolf, Hauptfriedhof, 34 I 004
Müller, Alfred, Hauptfriedhof, 34 I 006
Lauterbach, Irene, Hauptfriedhof, 34 J 014
Reis, Olga, Hauptfriedhof, 34 K 001
Bach, Lieselotte,Hauptfriedhof, 34 K 009
Engel, Kurt, Hauptfriedhof, 34 K 015
Meyer, Harry, Hauptfriedhof, 34 K 018
Fiebig, Siegfried, Hauptfriedhof, 34 L 008
Nowitz, Heinz, Hauptfriedhof, 34 L 015
Beisel, Margarete, Hauptfriedhof, 34 L 017
Januszis, Elisabetha, Hauptfriedhof, 34 M 018
Ullrich, Elisabeth, Hauptfriedhof, 34 N 013
Kraus, Maria, Hauptfriedhof, 34 O 004
Habel, Hans, Hauptfriedhof, 34 P 003
Rutz, Mathilde, Hauptfriedhof, 34 Qu 006
Markham, Scott, Hauptfriedhof, 34 QU 009
Bußer, Wolfgang, Hauptfriedhof, 34 QU 016
Jung, Günter, Hauptfriedhof, 34 R 005
Kiefer, Ernst, Hauptfriedhof, 34 R 007
Held, Margarete, Hauptfriedhof, 34 R 015
Scherer, Günther, Hauptfriedhof, 34 U 001
Artmann, Appolonia, Hauptfriedhof, 34 V 004
Kling, Hans-Jürgen, Hauptfriedhof, 34 V 006
Jürgens, Olga, Hauptfriedhof, 34 V 007
Anastasijevic, Radmila, Hauptfriedhof, 34 V 008
Miersch, Erwin, Hauptfriedhof, 34 V 009
Wilhelm, Maria, Hauptfriedhof, 34 WES 002
Zinkgraf, Rudolf, Hauptfriedhof, 34 WES 005

Matthias, Hermine, Hauptfriedhof, 34 WES 007
Hauck, Katharina, Hauptfriedhof, 34 WES 023/1
Vattrodt, Erika, Hauptfriedhof, 34 WES 027
Sauer, Elisabeth, Hauptfriedhof, 34 OST 014
Weber, Helene, Hauptfriedhof, 34 OST 022
Hemmer, Emilie, Hauptfriedhof, 34 OST 023
Herrmann, Erich, Hauptfriedhof, 35 A NOR 001/1
Dörr, Artur, Hauptfriedhof, 35 A SÜD 019
Zdrojewski, Sophie, Hauptfriedhof, 35 B NOR 001
Scherer, Philipine, Hauptfriedhof, 35 B NOR 014
Effert, Christina, Hauptfriedhof, 35 C NOR 009
Herzog, Hans, Hauptfriedhof, 35 D NOR 001
Seel, Hans, Hauptfriedhof, 35 D NOR 006/1
Dietrich, Elisabeth, Hauptfriedhof, 35 D SÜD 010
Schöndörfer, Ludwig, Hauptfriedhof, 35 D SÜD 017
Busch, Erna, Hauptfriedhof, 36 015
Heinrich, Herbert, Hauptfriedhof, 36 016
Sommer, Ernst, Hauptfriedhof, 36 036
Trinnes, Emma, Hauptfriedhof, 36 038
Brendel, Marretje, Hauptfriedhof, 36 046
Flick, Philippine, Hauptfriedhof, 36 055
Theisinger, Lydia, Hauptfriedhof, 36 OST 001
Schilling, Dorothea, Hauptfriedhof, 36 OST 007
Scheel, Helmut, Hauptfriedhof, 36 OST 010/1
Kratz, Helene, Hauptfriedhof, 36 OST 011
Scherere, Karola, Hauptfriedhof, 36 WES 008
Riede, Albert, Hauptfriedhof, 36 WES 015

Die/Der Grabnutzungsberechtigte an den vorgenannten Ruhestätten ist verstorben
oder der Friedhofsverwaltung nachweislich nicht bekannt.
Wer Hinweise zu eventuellen Nutzungsberechtigten geben kann oder selbst ein Inte-
resse an einer der Grabstellen bekunden will, wendet sich bitte an die Friedhofsverwal-
tung der Stadt Kaiserslautern, Donnersbergstraße 78, 67657 Kaiserslautern, Telefon
(0631) 365-3910.

Sollte bis zum 30.06.2024 kein Rechtsanspruch an den genannten Grabstellen gel-
tend gemacht werden, wird die Beräumung der Grabstellen durch die Stadt Kaiserslau-
tern veranlasst.

Kaiserslautern, den 05.12.2023

Stadtverwaltung
In Vertretung

Manuel Steinbrenner
Beigeordneter

Bekanntmachung

aufVeranlassung des Eisenbahn-Bundesamtes
über die Auslegung

zum Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben
EÜ Waldweg (Kaiserslautern), Auflassung

(Geschäftszeichen: 55142-551ppü/013-2021#001)

Die Eisenbahnüberführungen bei Bahn-km 47,9+90 und 49,8+11, Strecke 3280 Hom-
burg (Saar) – Ludwigshafen (Rhein), wurden aufgrund des Alters der Bauwerke und
des baulichen Zustands im Zuge der Regelbegutachtungen untersucht. Die im Auftrag
der DB Netz AG Karlsruhe erstelltenVarianten für die Erneuerung der Eisenbahnüber-
führungen sehen als Vorzugsvariante eine Auflassung und Verfüllung vor.

Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB Netz AG, vom 21.05.2021 für das
genannte Bauvorhaben das Anhörungsverfahren nach § 73 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) in Verbindung mit § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durch.
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen werden Grundstücke in den Städten bzw. Gemeinden Kaiserslautern
beansprucht. Für das Vorhaben wurde mit verfahrensleitender Verfügung vom
25.05.2022 festgestellt, dass nach §§ 5 ff. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht.

Der Plan (Zeichnung und Erläuterungen) mit den entscheidungserheblichen Unterla-
gen wird in der Zeit vom 10.01.2024 bis einschließlich 09.02.2024 auf der Internetseite
des Eisenbahn-Bundesamtes www.eisenbahn-bundesamt.de (Pfad: Themen – Plan-
feststellung – Anhörungsverfahren – EÜ Waldweg) zur allgemeinen Einsichtnahme
veröffentlicht. Dies ersetzt gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ord-
nungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren (Planungssicherstellungsge-
setz – PlanSiG) die Auslegung im üblichen Rahmen.

Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG liegt der Plan
(Zeichnung und Erläuterungen) mit den entscheidungserheblichen Unterlagen in der
Zeit vom

10.01.2024 bis einschließlich 09.02.2024 (einen Monat)

in der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung Stadt Kaiserslautern (Adresse: Stadtverwal-
tung Kaiserslautern, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, 15. OG, Zimmer
1501) während der folgenden Zeiten

Montag - Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Für den Beginn der Einwendungsfrist ist die Ver-
öffentlichung im Internet maßgeblich. Eine über die Einwendungsfrist hinausgehende
Bereitstellung der Planunterlagen auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes
verlängert diese nicht.

1. Jeder, dessen Belange durch dasVorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs.
4 VwVfG bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist - bis einschließlich
23.02.2024 - beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken,
Untermainkai 23-25, 60329 Frankfurt/Main, oder bei der oben genannten Stadt-
bzw. Gemeindeverwaltung schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendun-
gen gegen den Plan erheben.

Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbin-
dung mit § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und Stellungnahmen der Ver-
einigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4
Satz 5 VwVfG).

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der aner-
kannten Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des
Plans.

3. Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a Nr. 1 AEG). Weiterhin kann
das Eisenbahn-Bundesamt anstelle einer mündlichen Erörterung eine Online-Kon-
sultation durchführen (§ 5 Abs. 1, 2 PlanSiG). Findet ein Erörterungstermin oder
eine Online-Konsultation statt, werden diese ortsüblich und auf der Internetseite
des Eisenbahn-Bundesamtes bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, die
rechtzeitig Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, von
demTermin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten des Eisenbahn-
Bundesamtes zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffent-
lich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder
Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grun-
de nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ei-
nem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und anerkannten
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 19
Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträge-
rin ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

8. Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren siehe unter
https://www.eba.bund.de/datenschutzhinweise.

Kaiserslautern, den 11.12.2023
Stadtverwaltung

gez.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

aufVeranlassung
des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz

Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der L 369 zwischen Mackenbach und KL-Einsied-
lerhof durch Neubau eines Geh- und Radweges in den Gemarkungen Kaiserslautern, Ram-
stein undWeilerbach

Bekanntmachung

über die Auslegung des Planes für die oben genannte Straßenbaumaßnahme.

Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern hat für das o. a. Bauvorhaben die Durch-
führung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt. Für das Bauvorhaben ein-
schließlich der naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden
Grundstücke in den Gemarkungen Kaiserslautern, Ramstein und Weilerbach bean-
sprucht. Diese Grundstücke können auch abseits der auszubauenden Straßentrasse
liegen.

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit vom

02.Januar 2024 bis einschließlich 01.Februar 2024 bei der

• Stadtverwaltung Kaiserslautern, Willy-Brandt-Platz 1 in 67657 Kaiserslautern, 15.
OG, Zimmer – Nr. 1501 während der Dienststunden von montags bis donnerstags
von 8:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 - 12:00 Uhr

• Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach, Am Neuen Markt 6 in
66877 Ramstein-Miesenbach, Zimmer – Nr. 306 während der Dienststunden von
montags bis mittwochs 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 16:00 Uhr, donnerstags
von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 - 12:30
Uhr

• Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach, Rummelstraße 15 in 67685 Weiler-
bach, Zimmer – Nr. 218, während der Dienststunden von montags von 08:00 - 12:00
Uhr und von 13:30 - 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr
und von 13:30 - 16:00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 08:00 - 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind
ab dem 02. Januar 2024 auch auf der Internetseite lbm.rlp.de des Landesbetriebes
Mobilität Rheinland-Pfalz in der Rubrik „Großprojekte/Themen\Baurecht\Straßen-
rechtliche Planfeststellung“ sowie im UVP-Portal des Landes Rheinland-Pfalz
(www.uvp-verbund.de/rp) zugänglich gemacht. Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der
zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen
gegen den Plan erheben.Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach an-
deren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe gegen den Planfeststellungs-
beschluss einzulegen, können gemäß § 73 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) eine Stellungnahme zu dem Plan abgeben.

Die Einwendungen und die Stellungnahmen sind bis zwei Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist, also bis spätestens

Donnerstag, den 15. Februar 2023

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Planfeststellungsbehörde beim Landesbe-
trieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14-20 in 56068 Koblenz oder
bei denVerbandsgemeindeverwaltungen Ramstein-Miesenbach (Am Neuen Markt
6 in 66877 Ramstein-Miesenbach) und Weilerbach (Rummelstraße 15 in 67685
Weilerbach) sowie bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern (Willy-Brandt-Platz 1 in
67657 Kaiserslautern) einzureichen.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu ver-
sehen und an die E-Mail-Adresse lbm@poststelle.rlp.de zu richten.
Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der Einwendung bzw. der Stellungnahme,
nicht das Datum des Poststempels.

Die Einwendungen gegen dasVorhaben müssen den Namen und die Anschrift des
Einwenders enthalten, den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beein-
trächtigung erkennen lassen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst die
Flurstücksnummern und Gemarkungen der betroffenen Grundstücke zu benen-
nen.

Mit Ablauf der oben genannten Frist sind gemäß § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG Einwen-
dungen ausgeschlossen, sofern sie nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen. Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist eben-
falls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG). Der Einwendungsausschluss be-
schränkt sich nur auf diesesVerwaltungsverfahren über die Zulässigkeit desVorha-
bens.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift alsVertreter der übrigen Unterzeich-
ner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt
bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-
gungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG von der Auslegung des Planes.

3. Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellung-
nahmen von Vereinigungen und die Stellungnahmen der Behörden werden gege-
benenfalls mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, in einem Termin erörtert, der dann
noch ortsüblich bekannt gemacht wird.

Die Behörden, der Träger des Vorhabens, die Vereinigungen sowie diejenigen, die
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen
deren Vertreter, werden von diesem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist
der Planfeststellungsbehörde durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Die schriftlich und rechtzeitig erhobenen Einwendungen behalten ihre
Gültigkeit.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Bei der Änderung einer Straße (Ausbauvorhaben) kann von einer förmlichen Erör-
terung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen abgesehen
werden. Vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens wird den Einwendern Ge-
legenheit zur Äußerung gegeben (§ 6 Abs. 3 LStrG).

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grun-
de nach zu entscheiden ist, werden in einem gesonderten Entschädigungsverfah-
ren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und an diejeni-

gen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) i.V.m. § 4 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (LUVPG). Nach dem Ergebnis einer UVP-Vorprüfung des Einzelfalles, welche
auf der Grundlage der vomVorhabensträger vorgelegten Planunterlagen unter Be-
rücksichtigung der Merkmale des Vorhabens, seinem Standort sowie seinen mög-
lichen Umweltauswirkungen durchgeführt wurde, sind nach überschlägiger Prü-
fung der Anhörungsbehörde keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
zu erwarten, die bei der Entscheidung über seine Zulässigkeit zu berücksichtigen
wären. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist daher nicht erforderlich.

Diese Feststellung ist nicht selbständig angreifbar.

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 22
Landesstraßengesetz (LStrG) und dieVeränderungssperre nach § 7 LStrG in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vor-
kaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 7 Abs. 6 LStrG).

9. Im Rahmen dieses straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens werden u.a.
auch personenbezogene Daten im Sinne derVerordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung –
DSGVO) verarbeitet. Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite
lbm.rlp.de des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz in der Rubrik „Großpro-
jekte/Themen\Baurecht\Straßenrechtliche Planfeststellung\Allgemeine Informa-
tionen\Hinweise zum Datenschutz“.

Kaiserslautern, den 13.12.2023
Stadtverwaltung

gez.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr ReferatTiefbau in der Ab-
teilung Straßenbeleuchtung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Staatlich geprüfte Technikerin bzw. einen Staatlich geprüftenTechniker oder eine Meis-
terin bzw. einen Meister (m/w/d) der Fachrichtung Elektrotechnik.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 194.23.66.134)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Jobcenter der Stadt Kai-
serslautern - Leistungsabteilung - zum 01.02.2024

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d)

in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.
Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9c TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 196.23.JC.237) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Stadtentwicklung,
GruppeVerkehrsplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Verkehrsplanerin bzw. einen Verkehrsplaner (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Nahver-
kehrsplanung/ ÖPNV

in Vollzeit.
Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.
Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 11 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 190.23.61.182) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Stadtentwicklung,

AbteilungVerkehrsplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine technische Zeichnerin bzw. einen technischen Zeichner (m/w/d) oder eine Bauzeichne-
rin bzw. einen Bauzeichner (m/w/d)

in Teilzeit mit einem Stellenumfang von 19,5 Wochenstunden.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Elternzeit einer Mitarbeiterin,
längstens bis zum 24.10.2026
Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 191.23.61.110) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
- Abteilung Sport – zum 01.03.2024

mehrere Servicekräfte (m/w/d)
in Vollzeit und Teilzeit (19,5 Wochenstunden).

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Badesaison,
längstens bis 30.09.2024.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 1 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 183.23.51.000)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport,
Abteilung Sport, Sport ab 01.04.2024

mehrere Badeaufseherin bzw. Badeaufseher (m/w/d)
in Vollzeit und Teilzeit (19,5 Wochenstunden).

Die befristeten Stellenbesetzungen erfolgen auf die Dauer der Badesaison, längstens
bis 30.09.2024, und können ebenfalls im Rahmen eines
Werkstudentenvertrags oder eines Minijobs besetzt werden.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 3 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 184.23.51.000)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
sucht in Vollzeit und unbefristet ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Abteilungsleiter*in (m/w/d) Abfallentsorgung
und Straßenreinigung

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Der komplette Ausschreibungstext ist im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de
-> „Wir über uns“ -> Stellenangebote veröffentlicht.

Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Kultur, Emmerich-
Smola-Musikschule und Musikakademie, zum 01.05.2024 eine

Lehrkraft für Konzertgitarre (m/w/d)

in Teilzeit.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 13 Stunden.
Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9a bzw. 9b TVöD. Die Eingruppie-
rung erfolgt entsprechend Ihrer Qualifikation.
Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 171.23.41.000_1) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom 11.12.2023 beschlossene Satzung vom 14.12.2023 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Sechste Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung

(Abfallgebührensatzung)

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
(GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), der §§ 1, 2, 7 Abs. 1 und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19.05.2022 (GVBl. S. 207), in Verbindung mit § 5 Abs. 2 des Landeskreis-
laufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) vom 22.11.2013 (GVBl., S. 459), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 (GVBl. S. 207) am 11.12.2023 folgende
Sechste Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) be-
schlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Erhebung von Benutzungsgebühren für
die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) vom 10.12.2012 in der Fassung der
Fünften Änderungssatzung vom 09.12.2020 wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsangabe wird die Angabe zu § 7 wie folgt neu gefasst:

§ 7 Gebührensätze für Abfallgroßbehälter und Unterflurbehälter

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Aufzählung in Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

1. 60-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 191,16 Euro /Jahr

2. 90-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 287,76 Euro/Jahr

3. 120-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 373,08 Euro/Jahr

4. 240-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 726,36 Euro/Jahr

b) In Abs. 3 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. für 120-l-Bioabfall-Behälter 90,12 Euro/Jahr

2. für 240-l-Bioabfall-Behälter 180,36 Euro/Jahr

3. für 240-l-Bioabfall-Behälter in den Fällen des
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (120 Liter Zusatzvolumen) 51,00 Euro/Jahr

c) Die Aufzählung in Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

1. 60-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 180,84 Euro/Jahr

2. 90-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 258,60 Euro/Jahr

3. 120-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 338,28 Euro/Jahr

4. 240-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 603,36 Euro/Jahr

d) Die Aufzählung in Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:

1. 60-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 140,88 Euro/Jahr

2. 90-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 212,88 Euro/Jahr

3. 120-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 289,80 Euro/Jahr

4. 240-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 627,48 Euro/Jahr

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Abfallgroßbehälter“ die Worte „und Un-
terflurbehälter“ eingefügt. In Abs. 1 werden im Eingangssatz nach dem Wort „Ab-
fallgroßbehältern“ die Worte „und Unterflurbehältern“ eingefügt.

b) In Abs.1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 0,77 m³-Behälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 1.663,56 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 3.351,24 Euro/Jahr
c) bei zweimal wöchentlicher Entleerung 6.828,96 Euro/Jahr

2. für 1,1 m³-Behälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 2.353,92 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 4.746,72 Euro/Jahr
c) bei zweimal wöchentlicher Entleerung 8.582,52 Euro/Jahr

3. für 5 m³-Behälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 10.143,36 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 20.106,48 Euro/Jahr
c) In Abs. 1 werden nach Nummer 3 nachfolgende Nummern 4 und 5 neu eingefügt:

4. für 3 m3 - Unterflurbehälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 6.157,80 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 12.173,64 Euro/Jahr

5. für 5 m3 - Unterflurbehälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 10.143,36 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 20.106,48 Euro/Jahr

d) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

(2) In der Benutzungsgebühr nach Absatz 1 Nummer 1-3 sind die Kosten für die Entlee-
rung eines 240-l-Bioabfallbehälters enthalten. Die Leerung der Bioabfallbehälter
erfolgt in der Zeit vom 01.06. bis 31.10. einmal wöchentlich und vom 01.11. bis zum
31.05. alle 14 Tage. In der Benutzungsgebühr nach Absatz 1 Nummer 4 und 5 sind
die Kosten für die Entleerung eines Bio-Unterflurbehälters enthalten, die Entlee-
rung erfolgt alle 4 Wochen.

e) In Abs. 3 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 0,77 m³-Behälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 1.514,52 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 3.208,08 Euro/Jahr
c) bei zweimal wöchentlicher Entleerung 6.774,00 Euro/Jahr

2. für 1,1 m³-Behälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 2.218,44 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 4.619,40 Euro/Jahr
c) bei zweimal wöchentlicher Entleerung 8.581,32 Euro/Jahr

3. für 5 m³-Behälter
a) bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 10.083,60 Euro/Jahr
b) bei einmal wöchentlicher Entleerung 20.167,08 Euro/Jahr

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Zahl „82,33“ durch die Zahl „88,37“ ersetzt.
b) In Abs. 2 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 2.757,04 Euro/Jahr

2. bei einmal wöchentlicher Entleerung 5.514,08 Euro/Jahr

3. bei zweimal wöchentlicher Entleerung 11.028,16 Euro/Jahr

c) In Abs. 3 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. bis 10 m³-Gleitabrollbehälter ohne Presse 760,32 Euro/Jahr

2. über 10 bis 20 m³-Gleitabrollbehälter ohne Presse 950,40 Euro/Jahr

3. über 20 m³-Gleitabrollbehälter ohne Presse 1.140,48 Euro/Jahr

4. bis 10 m³-Gleitabrollbehälter mit von der Stadt
gestellten Presse 3.777,84 Euro/Jahr

5. über 10 bis 20 m³-Gleitabrollbehälter mit von der Stadt
gestellten Presse 4.722,30 Euro/Jahr

d) In Abs. 5 Satz 2 wird die Zahl „100,53“ durch die Zahl „101,15“ ersetzt.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Zahl „79,04“ durch die Zahl „83,55“ ersetzt.
b) In Abs. 2 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 2.629,64 Euro/Jahr

2. bei einmal wöchentlicher Entleerung 5.259,28 Euro/Jahr

3. bei zweimal wöchentlicher Entleerung 10.518,56 Euro/Jahr

c) In Abs. 3 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 5,5 m³-Absetzmulde 361,15 Euro/Jahr

2. 7 m³-Absetzmulde 399,17 Euro/Jahr

3. 10 m³-Absetzmulde 456,19 Euro/Jahr

d) In Abs. 4 Satz 2 wird die Zahl „100,53“ durch die Zahl „101,15“ ersetzt.

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 120-l-Behälter und 240-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 86,04 Euro/Jahr

2. 120-l-Behälter und 240-l-Behälter
bei einer wöchentlichen Entleerung 258,00 Euro/Jahr

3. 0,77m3-Behälter und 1,1m3-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 240,84 Euro/Jahr

4. 0,77m3-Behälter und 1,1m3-Behälter
bei einer wöchentlichen Entleerung 722,40 Euro/Jahr

b) In § 10 wird nach Abs. 3 nachfolgender Abs. 4 neu eingefügt:

Die Entsorgung für PPK für private Haushaltungen ist bei der Entsorgung über Un-
terflurbehälter hinsichtlich eines 5m³-PPK-Unterflurbehälters mit den Gebühren
nach § 7 Abs. 1 Nummer 4 und 5 abgegolten. Die Leerung der PPK-Unterflurbehäl-
ter erfolgt alle 4 Wochen.

7. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Zahl „24,68“ durch die Zahl „30,39“ ersetzt.
b) In Abs. 3 Satz 1 wird die Zahl „25,90“ durch die Zahl „34,58“ ersetzt.
c) In Abs. 4 wird die Zahl „126,25“ durch die Zahl „157,12“ ersetzt
d) In Abs. 6 wird die Zahl „15,82“ durch die Zahl „19,99“ ersetzt

8. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Zahl „82,33“ durch die Zahl „88,37“ ersetzt.
b) In Abs. 2 wird die Zahl „100,63“ durch die Zahl „106,04“ ersetzt.
c) In Abs. 3 Satz 1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. bis 10 m³-Gleitabrollbehälter ohne Presse 7,13 Euro/Tag

2. über 10 bis 20 m³-Gleitabrollbehälter ohne Presse 8,91 Euro/Tag

3. über 20 m³-Gleitabrollbehälter ohne Presse 10,69 Euro/Tag

4. bis 10 m³-Gleitabrollbehälter mit von der Stadt
gestellten Presse 29,83 Euro/Tag

5. über 10 bis 20 m³-Gleitabrollbehälter mit von der Stadt
gestellten Presse 37,28 Euro/Tag

d) In Abs. 4 Satz 2 wird die Zahl „100,53“ durch die Zahl „101,15“ersetzt.

9. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Zahl „79,04“ durch die Zahl „83,55“ ersetzt.
b) In Abs. 2 wird die Zahl „96,60“ durch die Zahl „101,14“ ersetzt.
c) In Abs. 3 Satz 1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 5,5 m³-Absetzmulde 3,39 Euro/Tag

2. 7 m³-Absetzmulde 3,74 Euro/Tag

3. 10 m³-Absetzmulde 4,28 Euro/Tag

d) In Abs. 4 Satz 2 wird die Zahl „100,53“ durch die Zahl „101,15“ ersetzt.

10.§ 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. von 60 bis 240 Liter 27,70 Euro/Vorgang

2. von 0,77 bis 1,1 m³ 55,40 Euro/Vorgang

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 60-l-Behälter bis 240-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 4 Wochen 31,92 Euro/Jahr

2. 60-l-Behälter bis 240-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 63,84 Euro/Jahr

3. 60-l-Behälter bis 240-l-Behälter
bei einer wöchentlichen Entleerung 127,68 Euro/Jahr

4. 770-l-Behälter bis 1.100-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 4 Wochen 69,48 Euro/Jahr

5. 770-l-Behälter bis 1.100-l-Behälter
bei einer Entleerung im Abstand von 14 Tagen 138,84 Euro/Jahr

6. 770-l-Behälter bis 1.100-l-Behälter
bei einer wöchentlichen Entleerung 277,68 Euro/Jahr

7. 770-l-Behälter bis 1.100-l-Behälter
bei einer zweimal wöchentliche Entleerung 555,36 Euro/Jahr

c) In Abs. 3 wird die Zahl „21,00“ durch die Zahl „25,40“ ersetzt.

11.§ 17 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst:

1. 240-l-Restabfall-Behälter
Bereitstellung, einmalige Leerung, Abtransport 71,05 Euro/Vorgang
für jede weitere Leerung 15,67 Euro/Leerung

2. 0,77 m³-Restabfall-Behälter
Bereitstellung, einmalige Leerung, Abtransport 157,00 Euro/Vorgang
für jede weitere Leerung 46,22 Euro/Leerung

3. 1,1 m³-Restabfall-Behälter
Bereitstellung, einmalige Leerung, Abtransport 164,90 Euro/Vorgang
für jede weitere Leerung 54,12 Euro/Leerung

4. 240-l-PPK-Behälter
Bereitstellung, einmalige Leerung, Abtransport 65,30 Euro/Vorgang
für jede weitere Leerung 9,92 Euro/Leerung

5. 0,77 m³-PPK-Behälter
Bereitstellung, einmalige Leerung, Abtransport 138,57 Euro/Vorgang
für jede weitere Leerung 27,79 Euro/Leerung

6. 1,1 m³-PPK-Behälter
Bereitstellung, einmalige Leerung, Abtransport 138,57 Euro/Vorgang
für jede weitere Leerung 27,79 Euro/Leerung

b) In Abs. 1 Satz 3 wird die Zahl „211,30“ durch die Zahl „266,33“ ersetzt.
c) In Abs. 1 Satz 6 wird die Zahl „100,53“ durch die Zahl „101,15“ ersetzt.

12.§ 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Aufzählung wie folgt neu gefasst.

1. Abfallsack für Abfälle zur Beseitigung (Füllmenge: 70 Liter) 5,00 Euro/Sack

2. Abfallsack für Bioabfälle (Füllmenge: 120 Liter) 4,00 Euro/Sack

b) In Abs. 4 wird die Zahl „42,00“ durch die Zahl „60,90“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Kaiserslautern, den 14.12.2023
Stadtverwaltung

gez. Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom 11.12.2023 beschlossene Satzung vom 14.12.2023 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Satzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern – Anstalt öffentlichen Rechts
der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR) vom 14.12.2022

zur Änderung der Anstaltssatzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern – An-
stalt öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR)

vom 28.11.2014

Auf Grund der §§ 24 und 86a der Gemeindeordnung (GemO), in der Fassung vom 31.
Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl.
S. 21) in Verbindung mit der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom
05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern am
11.12.2023 die 3. Änderungssatzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern – Anstalt
des öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR) beschlossen.

Weiter auf der nächsten Seite
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Artikel 1

Die Anstaltssatzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern – Anstalt des öffentlichen
Rechts der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR) wird wie folgt geändert:

1. In § 7 Abs. 1 Satz 1 wird die Ziffer 17 in die Ziffer 13 geändert.

2. In § 7 Abs. 1 Satz 5 wird die Ziffer 16 in die Ziffer 12 geändert.

3. In § 7 Abs. 1 Satz 6 wird das Wort „sechs“ in das Wort „vier“ geändert.

Artikel 2
Diese 3. Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.06.2024 in Kraft.

Kaiserslautern, den 14.12.2023
Stadtverwaltung

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung

Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.12.2021 die Satzung vom 07.12.2021 zur Än-
derung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Reinigung öffentlicher Straßen
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) vom
18.12.2009 beschlossen.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2023 sind für das Kalenderjahr 2024 bei den Straßenrei-
nigungsgebühren keine Änderungen eingetreten, so dass auf die Erteilung von Be-
scheiden für Straßenreinigungsgebühren für das Kalenderjahr 2024 verzichtet wird.

Für diejenigen Gebührenpflichtigen, deren Bemessungsgrundlagen sich seit der letz-
ten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 11 Abs. 10 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaisers-
lautern (StrRS) die Gebühr für das Kalenderjahr 2024 in der zuletzt für das Kalender-
jahr 2023 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Gebühren für Straßenreinigung werden mit den in den zuletzt erteilten Bescheiden
über Straßenreinigungsgebühren festgesetzten Raten und zu den genannten Termi-
nen fällig.

Wurden bei den Gebühren für Straßenreinigung zu dieser Bekanntmachung bereits
Bescheide
für das Kalenderjahr 2024 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten.

Die Bescheide über Straßenreinigungsgebühren gelten so lange bis sie durch neue
Bescheide ersetzt werden.

Mit demTage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Gebührenfestsetzung treten für
die Gebührenpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem
Tage ein schriftlicher Gebührenbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Gebührenfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung durch Widerspruch angefochten werden. Der Wider-
spruch ist beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kaiserslautern -Eigenbetrieb der Stadt
Kaiserslautern-, Kundencenter, Daennerstr. 11, 67657 Kaiserslautern oder bei der Ge-
schäftsstelle des Stadtrechtsausschusses, Rathaus Nord, Benzinoring 1, 67657 Kai-
serslautern, 1. Obergeschoss, Zimmer Nr. B110 schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt,
wenn der Widerspruch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu verse-
hen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter „www.kaiserslautern.de/Service-
portal/Elektronische Kommunikation“ aufgeführt sind.

Kaiserslautern, den 14.12.2023

Stadtverwaltung

Frau Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung

vom 11.12.2023 beschlossene Satzung vom 14.12.2023 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über dieVer-
meidung,Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung)

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat aufgrund der §§ 24 und 26 der Gemeindeord-
nung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), des Landeskreislaufwirt-
schaftsgesetzes (LKrWG) vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 (GVBl. S. 207), in Ausführung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. I Nr. 56) und der Gewerbeabfallverord-
nung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Art. 3VO zur
Änd. abfallrechtlicher Verordnungen vom 28.04.2022 (BGBl. I S. 700) am 11.12.2023
folgende Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung) beschlossen:

Artikel 1
Die Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Vermeidung, Verwertung und Beseiti-
gung von Abfällen (Abfallsatzung) vom 12.12.2012 in der Fassung der Vierten Ände-
rungssatzung vom 09.12.2020 wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Nummer 1 wird wie folgt neu gefasst:
1. genormte braune Abfallbehälter und graue Abfallbehälter mit brauner Kennzeich-

nung mit 120 und 240 Litern Fassungsvermögen für Bioabfälle;

b) Abs. 1 Nummer 9 wird wie folgt neu gefasst:
9. „Gelbe Säcke“ bzw. graue Abfallbehälter mit gelber Kennzeichnung zur Sammlung

von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialen, wobei
für diese Sammlung die Dualen Systeme zuständig sind.

c) nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 eingefügt:
10.genormte Unterflurbehälter für Restabfälle, Bioabfälle, Papier/Pappe/Kartonagen

(PPK) und Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien
(LVP) mit einem Fassungsvermögen von
- 3 m3,
- 5 m3,
wobei für die Sammlung von LVP die Dualen Systeme zuständig sind.

2. In § 12 wird folgender Abs. 7 neu eingefügt:
( 7) Die Stadt kann auf Antrag Unterflurstandplätze in widerruflicher Weise zulassen.

Die Einrichtung und der Betrieb sind an besondere örtliche und technischeVoraus-
setzungen gebunden. Die Stadt kann die Genehmigung mit Nebenbestimmungen,
insbesondere auch zur Beschaffenheit des Unterflurstandplatzes, versehen. Es
obliegt dem Grundstückseigentümer auf eigene Kosten den Unterflurstandplatz (im
Erdboden zu versenkender Betonschacht mit integrierter Sicherheitsplattform) ein-
zurichten.
Die Unterflurbehälter stellt die Stadt gem. § 11 Abs. 1 zur Verfügung. Die Unterflur-
behälter dürfen nur für die jeweils vorgesehenen Abfallfraktionen genutzt werden.
Der Zugang zu einem Unterflurstandplatz ist nach den Vorgaben der Stadt herzu-
stellen und es ist sicherzustellen, dass der Standplatz nach Maßgabe der Stadt mit
einem Entsorgungsfahrzeug gefahr- und schadlos erreichbar ist.

3. § 13 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

(2) Der regelmäßige Leerungsrhythmus der Abfallbehälter ist folgendermaßen fest-
gelegt:

4. § 13 Abs. 10 wird wie folgt neu gefasst:
(10) Bei sonstigen vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Ver-
spätungen und Ausfällen der Abfuhr, insbesondere in Folge von Betriebsstörun-
gen, betriebsnotwendigen Arbeiten, Funktionsstörungen des Unterflurstandplat-
zes, behördlichen Verfügungen oder höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf
Schadenersatz oder Entschädigung.

5. § 19 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 wird Nummer 5 wie folgt neu gefasst:

entgegen § 9 Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs.1 Abfälle nicht in der vorgeschriebenenWeise im
Bring- bzw. Holsystem oder durch Selbstanlieferung überlässt,

b) in Abs.1 wird Nummer 11 wie folgt neu gefasst:
entgegen § 13 Abs. 3 Abfallbehälter, entgegen § 13 Abs. 4 Abfallsäcke, entgegen §
14 Abs. 6 sperrige Abfälle sowie entgegen § 15 Abs. 5 Elektro- und Elektronikaltge-
räte nicht rechtzeitig, nicht ordnungsgemäß oder entgegen den vollziehbaren
Anordnungen der Stadtverwaltung bereitstellt,

Artikel 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Kaiserslautern, den 14.12.2023

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

gez. Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes “Weihergruppe“ hat in Ihrer
Sitzung vom 07.12.2023 die Bilanz und die Jahreserfolgsrechnung des Eigenbetriebes
„Wasserzweckverband Weihergruppe“ zum 31.12.2022 festgestellt.

Der Jahresgewinn wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2022, der Lagebericht sowie der Bestätigungsbericht mit dem
Bestätigungsvermerk desWirtschaftsprüfers liegen gemäß § 27 Abs. 3 Eigenbetriebs-
und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom
05.10.1999 in der Zeit vom

2. Januar bis einschließlich 10. Januar 2024

während der Dienststunden bei derVerbandsgemeindeverwaltungWeilerbach, Erdge-
schoss, Zimmer-Nr. 122, (Werkverwaltung), zur Einsichtnahme aus.

gez.
Ralf Schwarm
(Verbandsvorsteher)

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Arbeiten – Ausbau der Hildegardstraße/Am Schlehhof - werden öffentlich ausge-
schrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2023/12-638

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3652481 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDY1L3X0KUK/documents

Öffnung der Angebote: 02.02.2024, 11:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau Erdgeschoss, Zimmer A016
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 01.03.2023

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik - Ausschreibungen im Internet

Kaiserslautern, den 22.12.2023
gez.
Manuel Steinbrenner
Beigeordneter

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Arbeiten – Ausbau Ellenbrunnerstraße - werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2023/11-614

Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung: 01.03.2024
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.10.2024

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3652481 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDY1L5LQV6L/documents

Öffnung der Angebote: 01.02.2024, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau Erdgeschoss, Zimmer A016
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 01.03.2023

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik - Ausschreibungen im Internet

Kaiserslautern, den 22.12.2023
gez.
Manuel Steinbrenner
Beigeordneter
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- 3 m3,

- 5 m3,

wobei für die Sammlung von LVP die Dualen Systeme zuständig sind.

2. In § 12 wird folgender Abs. 7 neu eingefügt:

(7) Die Stadt kann auf Antrag Unterflurstandplätze in widerruflicher Weise zulassen. Die

Einrichtung und der Betrieb sind an besondere örtliche und technische Voraussetzungen

gebunden. Die Stadt kann die Genehmigung mit Nebenbestimmungen, insbesondere auch

zur Beschaffenheit des Unterflurstandplatzes, versehen. Es obliegt dem Grundstücksei-

gentümer auf eigene Kosten den Unterflurstandplatz (im Erdboden zu versenkender Be-

tonschacht mit integrierter Sicherheitsplattform) einzurichten.

Die Unterflurbehälter stellt die Stadt gem. § 11 Abs. 1 zur Verfügung. Die Unterflurbehälter

dürfen nur für die jeweils vorgesehenen Abfallfraktionen genutzt werden.

Der Zugang zu einem Unterflurstandplatz ist nach den Vorgaben der Stadt herzustellen

und es ist sicherzustellen, dass der Standplatz nach Maßgabe der Stadt mit einem Ent-

sorgungsfahrzeug gefahr- und schadlos erreichbar ist.

3. § 13 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

(2) Der regelmäßige Leerungsrhythmus der Abfallbehälter ist folgendermaßen fest-

gelegt:

Abfallart Abfallbehälter
nach

§ 3 Abs. 1

Behälter und
Fassungsvermögen

Leerungsrhythmus

Bioabfall 1.

10.

braune Behälter/graue Behälter
mit brauner Kennzeichnung
mit 120/240 l

Unterflurbehälter mit 3 m3

November bis Mai:
14-täglich,
Juni bis Oktober:
1x pro Woche.
alle 4 Wochen

Papier/Pappe
Kartonagen

2./8. c)

10.

blaue Behälter/graue Behälter
mit blauer Kennzeichnung mit
120/240l/ 0,77m³/1,1 m³
oder Abfallsäcke aus Papier mit
70 l
Unterflurbehälter mit 5 m3

alle 4 Wochen

Restabfälle 3. graue Behälter
mit 60/90/120/240 l

14-täglich

Restabfälle 4. graue/ grüne Großbehälter
mit 0,77/1,1 m³

1x pro Woche,
2x pro Woche,
14-täglich

Restabfälle 4.

10.

Großbehälter
mit 5 m³
Unterflurbehälter mit 3 m3/5 m3

1 x pro Woche,
14-täglich

Restabfälle 5., 6., 7. Gleitabrollbehälter,
Pressbehälter,
Absetzmulden

14-täglich,
1x pro Woche,
2x pro Woche
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Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom 11.12.2023 beschlossene Satzung vom 14.12.2023 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Satzung
der Stadt Kaiserslautern

zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)

Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (Ge-
mO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes von Rhein-
land-Pfalz (KAG), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Stadt Kaiserslautern erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und
den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und
dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneue-
rung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. „Erneuerung“ ist dieWiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise un-
brauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig gestellten Anlage
oder deren Ergänzung durch weitere Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der
Verkehrsbedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Be-
schaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung vonVerkehrsan-
lagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge
nach §§ 135 a - c BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen
stehen.

§ 2 BeitragsfähigeVerkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie
selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und
Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnel und Unterführun-
gen mit den dazugehörigen Rampen; mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahn-
decke und Fußwegbelages, die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-,
Landes- und Kreisstraßen sowie Immissionsschutzanlagen.

§ 3 Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden je-
weils einheitliche öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich
aus dem als Anlage I beigefügten Plan ergeben.

*) der Kalkulationszeitraum beginnt mit Rückwirkung zum 01.07.2022

(2) Die Anlagen I (Plan über die Abgrenzung der Abrechnungseinheiten) und II (Be-
gründung zur Abgrenzung) sind Bestandteil dieser Satzung.

(3) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Ver-
kehrsanlagen nach dem Durchschnitt der im Zeitraum nach Abs. 1 genannten Jah-
re (Spalte 2 der Tabelle nach Abs. 1) zu erwartenden Investitionsaufwendungen in
den jeweiligen Abrechnungseinheiten ermittelt.

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher
Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer
Zufahrt oder eines Zuganges zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenenVerkehrs-
anlage haben.

§ 5 Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt im Abrechnungsbezirk Kernstadt 30 % und in den anderen
Abrechnungsbezirken 25 %.

§ 6 Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zu-
schlag je Vollgeschoss beträgt 10 v. H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sindVollgeschosse im Sinne der Landes-
bauordnung.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur
teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach
§ 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrunds-
tücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34
BauGB), sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eineVerkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis
zu einer Tiefe von 40 m;

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber
durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterlieger-
grundstück), die Fläche von der zu derVerkehrsanlage hin liegenden Grundstücks-
seite bis zu einer Tiefe von 40 m;

c) Grundstücke oder Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbin-
dung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b)
unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegen-
den Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher
Weise selbstständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche
bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und
geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der
innerhalb derTiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie
zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegren-
zungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so ver-
schiebt sich dieTiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nut-
zung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,
die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr.
2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässi-
ge Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl derVollgeschosse, son-
dern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Hö-
he der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3 ge-
teilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt
die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen
trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitli-
chen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen wer-
den auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsäch-
lich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist
die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschos-
sen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen
Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 - 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tat-
sächlich vorhandeneTraufhöhe geteilt durch 3 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf
ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. AlsTraufhöhe gilt der Schnittpunkt der Au-
ßenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäude-
mitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.
B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener
Bebauung die tatsächliche Zahl derVollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindes-
tens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen,
gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist,
die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch
ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend
angewandt, wie sie bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen
über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zuläs-
sige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vor-
stehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Voll-
geschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse
vorhandene Zahl.

10.Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich
oder in vergleichbarer Weise tatsächlich genutzt werden, wird ein Vollgeschoss zu-
grunde gelegt.

11.Einem Vollgeschoss steht gleich

a) bei selbständigen Parkhäusern und Tiefgaragen jede ober- und unterirdische Nut-
zungsebene;

b) bei gewerblichen Geschossen unter der Erdoberfläche sowie bei rein unterirdi-
schen Nutzungen jede unterirdische Nutzungsebene;

c) bei Gebäuden mit außergewöhnlicher Geschosshöhe (z.B. Sporthallen,Werkshal-
len) jede Nutzungsebene.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und sonstigen Sondergebieten wird
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksflä-
che um 20 v. H. erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, indus-
triell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
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Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstü-
cken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die
Maßstabsdaten um 10 v. H.

§ 7 Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr.

§ 8Vorausleistungen/Ablösung

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können Vorausleistungen auf wiederkehren-
de Beiträge erhoben werden; die Vorausleistungen werden nach der voraussichtli-
chen Beitragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

(2) Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis
zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld
zugrunde gelegt.

§ 9 Beitragsschuldende

(1) Beitragsschuldend ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des Eigentümerin bzw. Eigentümer oder dinglich nutzungsberechtigte Person des
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist die im
Eigentum des Erbbaurechtes stehende Person anstelle der Eigentümerin bzw. des
Eigentümers beitragsschuldend. Bei Wohnungseigentum sind die einzelnen Woh-
nungseigentümerinnen und -eigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan-
teil beitragsschuldend.

(2) Mehrere beitragsschuldende Personen sind Gesamtschuldnerinnen und -schuld-
ner.

§ 10Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die Bezeichnung des Beitrags,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrags unter Mitteilung der beitragsfähigen

Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Sat-
zung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

§ 11 Übergangs- bzw.Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10 a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke erstmals bei der Er-
mittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und beitragspflichtig wer-
den, nach

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für

Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanla-
gen.

Die vorgenannte Regelung bei Maßnahmen nach den Buchstaben a) bis d) gilt
auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von
Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrich-
tungen, so findet eine Addition der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführtenVer-
schonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verscho-
nungsdauer.

Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Aus-
baubeiträge nach dem KAG entstanden sind.
Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. Er-
schließungsverträgen), so wird gemäß § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG dieVerschonungs-
dauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die Verschonungsfrist beginnt in diesen Fällen je-
weils ab dem Zeitpunkt der technischen Fertigstellung der Anlage.

(2) Sofern bei der Abrechnung dieser einmaligen Beiträge nach Abs. 1 Eckgrunds-
tücksvergünstigungen gewährt wurden, werden diese Vergünstigungen auf o. g.
Zeiträume angerechnet und der Befreiungszeitraum entsprechend berücksichtigt.
Hierzu wird der prozentuale Anteil der gewichteten Grundstücksflächen, die zu Bei-
trägen herangezogen wurde, multipliziert mit der entsprechenden Jahreszahl nach
Abs. 1. Das Ergebnis wird dabei auf volle Jahre aufgerundet.

(3) Die Verschonungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist.

§ 12 Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grund-
stück.

§ 13 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

(2) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, blei-
ben diese hiervon unberührt und es gelten insoweit für diese die bisherigen Rege-
lungen weiter.

Kaiserslautern, 14.12.2023
Stadtverwaltung

gez. Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-
fertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Weiter auf der nächsten Seite
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Nr. Bezeichnung der Abrechnungseinheit Dauer des Bauprogrammes in Jahren 

(Durchschnitt des Zeitraumes, Abs. 2) 

1 Altstadt 3 

2 Bännjerrück 4 

3 Bahnheim/Belzappel 3 

4 Betzenberg 3 

5 Dansenberg 4 

6 Einsiedlerhof 3 

7 Einsiedlerhof - Industriegebiet 3 

8 Erfenbach 4 

9 Erlenbach/Gersweilerhof 4 

10 Erzhütten/Wiesenthalerhof/Kaisermühle 4 

11 Eselsfürth  3 

12 Espensteig 3 

13 Fischerrück 4 

14 Gewerbegebiet Nord-Ost 3 

15 Gewerbegebiet West 3 

16 Grübentälchen 4 

17 Hohenecken 4 

18 IG Nord 3 

19 Innenstadt Nord 4 

20 Innenstadt Ost 3 

21 Kernstadt* 4 

22 Kotten 3 

23 Lämmchesberg 4 

24 Mölschbach 4 

25 Morlautern 4 

26 Pfaffviertel 4 

27 PRE-Gewerbepark/Europahöhe 3 

28 PRE-Wohnpark 3 

29 Siegelbach 4 

30 Sonnenberg/Engelshof/Galappmühle 4 

31 Stockborn 3 

32 Uni-Wohnstadt 4 

 

*) der Kalkulationszeitraum beginnt mit Rückwirkung zum 01.07.2022 

 

(2) Die Anlagen I (Plan über die Abgrenzung der Abrechnungseinheiten) und II 

(Begründung zur Abgrenzung) sind Bestandteil dieser Satzung. 

 

(3) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 

Verkehrsanlagen nach dem Durchschnitt der im Zeitraum nach Abs. 1 genannten Jahre 

(Spalte 2 der Tabelle nach Abs. 1) zu erwartenden Investitionsaufwendungen in den 

jeweiligen Abrechnungseinheiten ermittelt. 
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Anlage I zur Satzung: Gesamtplan der Abrechnungseinheiten

Nr. Bezeichnung der Abrechnungseinheit

1 Altstadt

2 Bännjerrück

3 Bahnheim/Belzappel

4 Betzenberg

5 Dansenberg

6 Einsiedlerhof

7 Einsiedlerhof - Industriegebiet

8 Erfenbach

9 Erlenbach/Gersweilerhof

10 Erzhütten/Wiesenthalerhof/Kaisermühle

11 Eselsfürth

12 Espensteig

13 Fischerrück

14 Gewerbegebiet Nord-Ost

15 Gewerbegebiet West

16 Grübentälchen

17 Hohenecken

18 IG Nord

19 Innenstadt Nord

20 Innenstadt Ost

21 Kernstadt*

22 Kotten

23 Lämmchesberg

24 Mölschbach

25 Morlautern

26 Pfaffviertel

27 PRE-Gewerbepark/Europahöhe

28 PRE-Wohnpark

29 Siegelbach

30 Sonnenberg/Engelshof/Galappmühle

31 Stockborn

32 Uni-Wohnstadt
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Anlage II zur Satzung: Begründung zur Abgrenzung

Abrechnungseinheit Begrenzung*) Begründung

ALTSTADT Die Abrechnungseinheit Altstadt wird im Nor-

den durch die vierspurige Landesstraße L 395

(Ludwig- und Mainzer Straße) abgegrenzt. Im

östlichen Bereich markiert die Bahntrasse die

Grenze der beiden Abrechnungseinheiten Alt-

stadt und Grübentälchen. Im Süden und Wes-

ten wird die Altstadt vom Abrechnungsgebiet

Kernstadt entlang der mehrspurigen Verkehrs-

anlagen Altenwoog- und Fischerstraße und

Spittel- und Martin-Luther-Straße vom Abrech-

nungsbezirk Kernstadt getrennt.

Durch die trennenden Elemente der Bahnlinie

sowie der verkehrsbedeutenden, mehrspurigen

und mittels Grünstreifen trennenden Ausfahrts-

straßen ist die Abrechnungseinheit Altstadt von

den übrigen Innenstadtgebieten abgegrenzt.

Das Gebiet, welches vorwiegend der Wohnnut-

zung dient, beherbergt derzeit ca. 4.700 Ein-

wohnende und stellt somit ein eigenes Abrech-

nungsgebiet dar, in welchem sich Schule, Kin-

dergarten, Kirchen, Restaurants, Praxen und

Geschäfte für den täglichen Bedarf befinden.

BÄNNJERRÜCK Die Abrechnungseinheit Bännjerrück wird im

Norden durch das Waldgebiet hinter den Be-

bauungen zum Abrechnungsgebiet Bahn-

heim/Belzappel getrennt. Im Osten stellt die

Bahntrasse eine Zäsur dar und im südlichen

Bereich begrenzt die großflächige und topogra-

fisch steile Waldfläche hinter dem Gusswerk

das Gebiet bis zum Kurvenbereich der außer-

orts führenden Theodor-Heuss-Straße bis zur

Landesstraße L 502. Am Kreuzungsbereich

Hohenecker Straße/Rauschenweg/L502 und K

3 führt die Grenze entlang der K 3 bis zur Ab-

zweigung des nicht öffentlichen Kasernenbe-

reiches der US-Amerikaner (Vogelweh). Dort

begrenzt der breit bewaldete Grüngürtel den

Bännjerrück zu dem nicht betretbaren Bereich

der US-Wohnsiedlung und dem Abrechnungs-

gebiet Bahnheim/Belzappel.

Die Abrechnungseinheit Bännjerrück, die ganz

überwiegend der Wohnnutzung dient, ist mit

eigenem zentralen Einkaufsmarkt, Kirchen, Kin-

dergarten, Grundschulen und weiterführenden

Schule, Seniorenheim, sowie anderen Geschäf-

ten des täglichen Bedarfes in enger Verkehrs-

beziehung zueinander innerhalb des Gebietes,

von den übrigen Abrechnungsgebieten abzu-

grenzen. Der Stadtteil beinhaltet die Karl-Pfaff-

Siedlung und beherbergt insgesamt derzeit

3.356 Einwohnende und liegt somit unter Be-

achtung der örtlichen Gegebenheit nahe des

vom OVG Rheinland-Pfalz mit Urteil vom

28.05.2018 ausgegebenen Orientierungswertes.
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BAHNHEIM/BELZAPPEL Die Abrechnungseinheit Bahnheim/Belzappel

wird von der Bahnlinie im nördlichen Bereich

abgegrenzt. Die Grenze quert das Brücken-

bauwerk der Pariser Straße (B 37) bis zur Mitte

entlang des Grünstreifens nach Westen und

verläuft im Kreuzungsbereich Pariser Stra-

ße/Rauschenweg mittig nach Süden. Nach der

Anliegerstraße Pariser Straße (Fl.St.Nr.

3679/943) führt die Grenze nach Westen in

den bewaldeten Grüngürtel und trennt dort

nach der rückwärtigen Bebauung den Abrech-

nungsbezirk zum Bännjerrück. Dort umrundet

die Grenze den Bereich des Wohngebietes

Belzappel im Süden und Westen bis zum nicht

betretbaren Bereich der US-Amerikaner (Vo-

gelweh). Die B 270 stellt den äußersten westli-

chen Grenzbereich des Gebietes dar.

Der ebenfalls vorwiegend dem Wohnen dienen-

de Abrechnungsbezirk Bahnheim/Belzappel ist

von dem nördlich liegenden Gewerbegebiet

West und dem Bännjerrück abzugrenzen. Im

Gebiet selbst sind durch Kirche, Kindergarten,

Supermarkt, Spielplätze, sowie Gastronomien

Einrichtungen für den täglichen Bedarf vorhan-

den und stehen in enger Verkehrsbeziehung

innerhalb des Gebietes zueinander. Der Wald

und die Bahnlinie stellen eine Zäsur zu den üb-

rigen Abrechnungseinheiten dar.

BETZENBERG Der Betzenberg wird durch sehr weitläufige

Waldflächen im Außenbereich abgegrenzt. Die

Grenze umrundet das Wohngebiet und das

anliegende Schulzentrum Süd. Ab dem Kreu-

zungsbereich Bremer- und Kantstraße (Ab-

zweigung Bremerhof) verläuft die Grenze mittig

der Bremerstraße über den Elf-Freunde-

Kreisel bis zur Bahnlinie im Norden. Im Osten

verläuft die Grenze in der Verlängerung der

Verkehrsanlage Kniebrech ab der Eisenbahnli-

nie südlich im Waldbereich um das Wohnge-

biet Betzenberg.

Die Abrechnungseinheit Betzenberg, welche

von ca. 4.000 Einwohnenden vorwiegend zum

Wohnen genutzt wird, verfügt ebenfalls über ein

eigenes Kirchengebäude, Kindergarten, Grund-

schule, sowie Restaurants und Arztpraxen. Die

Verkehrsanlagen stehen in engem Bezug bzw.

Abhängigkeit zueinander und sind durch die

trennenden Elemente Bahnlinie, verkehrswichti-

ger Straßen und großflächigen Waldgebieten

von den übrigen Gebieten abzugrenzen.
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DANSENBERG Die Grenzen der Abrechnungseinheit umfas-

sen die Ortslage Dansenberg und sind iden-

tisch mit der Gemarkungsgrenze.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.

EINSIEDLERHOF Die Grenzen des Abrechnungsgebietes Ein-

siedlerhof umfassen die vorwiegend der Wohn-

und kleingewerblich dienenden Nutzflächen im

Osten und Süden des Ortsteils Einsiedlerhof.

Die Begrenzung im Westen und Norden ist

identisch der Stadt- und Gemarkungsgrenze.

Die Grenze zum Industriegebiet Einsiedlerhof

mit den großflächigen Industrieflächen liegt in

der Mittelachse der K 5 (Von-Miller-Straße) und

geht über den Kreuzungsbereich Von-Miller-

/Jacob-Pfeiffer-/Liebig-/Carl-Billand-Straße in

die Liebigstraße über. Ab der Bahnlinie am En-

de der Liebigstraße folgt die Grenze der Bahn-

linie in südlicher Richtung, bis sie auf die

Haupteisenbahnstrecke Mannheim - Saarbrü-

cken trifft. Ab da verläuft sie entlang dieser

Das Abrechnungsgebiet Einsiedlerhof muss

aufgrund der unterschiedlich genutzten Wohn-,

Gewerbe- und Industrieflächen getrennt werden

(siehe Begründung der Abrechnungseinheit

Einsiedlerhof - Industriegebiet).

Im weiteren Bereich ist die Abrechnungseinheit

durch weite Außenbereichsflächen räumlich von

den anderen Einheiten getrennt, was eine klare

geografische Zäsur darstellt. Die öffentlichen

Verkehrseinrichtungen vermitteln den Grund-

stücken in diesem abgrenzbaren Gebiet jeweils

einen potentiellen Gebrauchsvorteil, der sich als

Lagevorteil auf den Gebrauchswert der Grund-

stücke durch die Möglichkeit der Nutzung der

Verkehrsanlagen in diesem Gebiet auswirkt.
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Haupteisenbahnstrecke nach Osten und um-

rundet das Gewerbegebiet Am Rangierbahnhof

und nach Querung der L 395 auch das Gewer-

begebiet Im Haderwald. Im Süden verläuft sie

durch die großflächigen Außenbereiche (Wald-

flächen), bis sie wieder auf die Stadtgebiets-

grenzen trifft.

EINSIEDLERHOF - INDUSTRIEGEBIET Die Grenze des Industriegebietes Einsiedlerhof

entspricht im Norden der Stadtgrenze sowie im

Osten und Süden der Gemarkungsgrenzen.

Die Grenze im Westen verläuft im Wesentli-

chen inmitten der K 5 in Verlängerung über die

Liebigstraße (detailliert im Abrechnungsbezirk

Einsiedlerhof beschrieben).

Die Gebiete der US-Amerikaner, die nicht öf-

fentlich zugänglich sind, wurden ausgenom-

men.

Das Industriegebiet im Ortsteil Einsiedlerhof ist

aufgrund des strukturell gravierenden unter-

schiedlichen Straßenausbauaufwandes vom

übrigen Gebiet Einsiedlerhof, der vorwiegend

der Wohn- und gewerblichen Nutzung dient,

abzutrennen. Aufgrund des Gebots der Belas-

tungsgleichheit würde eine Zusammenfassung

zu einem nicht mehr zu rechtfertigender Umver-

teilung von Ausbaulasten führen, deshalb wer-

den die großflächigen Grundstücke, die durch

sehr breite Verkehrsanlagen erschlossen sind,

zu einer Abrechnungseinheit „Einsiedlerhof -

Industriegebiet“ zusammengefasst und vom

übrigen Gebiet abgetrennt.

ERFENBACH Die Grenzen umfassen die Ortslage Erfenbach

und sind weitgehend identisch mit der Gemar-

kungsgrenze, wobei die Ortslage Stockborn

abgetrennt wurde.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.
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ERLENBACH/GERSWEILERHOF Die Grenzen umfassen die Ortslage Erlen-

bach/Gersweilerhof und sind identisch mit der

Gemarkungsgrenze.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.

ERZHÜTTEN/WIESENTHALERHOF/KAISERMÜHLE Die Abrechnungseinheit wird von den Abrech-

nungs- und Gemarkungsgrenzen Erfenbach

(nördlich), Siegelbach (westlich) und Morlau-

tern (östlich), sowie im Süden von der Auto-

bahn A 6 begrenzt.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen (Grundschule, Kindergarten, Restau-

rants, Sportplatz, Kirche) vermitteln den Grund-

stücken in diesem abgrenzbaren Gebiet jeweils

einen potentiellen Gebrauchsvorteil, der sich als

Lagevorteil auf den Gebrauchswert der Grund-

stücke durch die Möglichkeit der Nutzung der

Verkehrsanlagen in diesem Gebiet auswirkt.
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ESELSFÜRTH Der Abrechnungsbezirk Eselsfürth wird durch
die Autobahn A 6 vom PRE-Gewerbepark und
Gewerbegebiet Nord-Ost abgegrenzt, sowie
im Norden durch die Autobahn 63, die Grenze
ist im weiteren Verlauf deckungsgleich mit der
Stadtgrenze.

Die Eselsfürth liegt weit unter dem Orientie-
rungswert mit nur ca. 100 Einwohnenden, ist
jedoch durch die Örtlichkeit (sehr große Außen-
bereichsflächen und zwei Autobahnen) so weit
von den übrigen Gebieten entfernt, dass sie
einen eigenen Abrechnungsbezirk darstellt.

ESPENSTEIG Die Grenzen des Ortsteils Espensteig, der in
der Gemarkung Hohenecken liegt, umfassen
die Ortslage Espensteig und somit alle Ver-
kehrsanlagen, die zum Anbau bestimmt sind
und die im Innenbereich nach § 34 BauGB
liegen.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-
bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-
heiten getrennt, was eine klare geografische
Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-
tungen vermitteln den Grundstücken in diesem
abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen
Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf
den Gebrauchswert der Grundstücke durch die
Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in
diesem Gebiet auswirkt.

FISCHERRÜCK Der Abrechnungsbezirk wird im Norden mit
der Stadtgrenze und der Autobahn A 6 be-
grenzt. Die Bahnlinie markiert im östlichen Be-
reich die gemeinsame Grenze zu den Abrech-
nungseinheiten Sonnenberg, Kotten und Pfaff-
viertel, welche eine Zäsur darstellt. Ab der
Kreuzung der Bahnlinie mit der L 395 (Pariser
Straße) am Lothringer Eck verläuft die Grenze
inmitten der Pariser Straße nach Westen,
spart dort den Georg-Rittersbacher-Platz aus
und verläuft ab da in südwestlicher Richtung
bis zum Umspannwerk bis zur Mitte des Brü-
ckenbauwerkes der B 37 (Pariser Straße).
Dort verlagert sich die Grenze entlang der wei-

Das Wohngebiet Fischerrück ist - ähnlich dem
Abrechnungsbezirk Bännjerrück - in Größe und
Einwohnerzahl ein Stadtteil mit eigenen Einrich-
tungen, wie Kirche, Kindergarten, Einkaufsmög-
lichkeiten und anderen wohntypischen Bedar-
fen.
Die öffentlichen Verkehrseinrichtungen vermit-
teln den Grundstücken in diesem abgrenzbaren
Gebiet jeweils einen potentiellen Gebrauchsvor-
teil, der sich als Lagevorteil auf den Ge-
brauchswert der Grundstücke durch die Mög-
lichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in
diesem Gebiet auswirkt. Die trennenden Ele-
mente des großen Waldgebietes vor der A 6,
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Das Abrechnungsgebiet ist als typisches Ge-

werbegebiet vorwiegend der gewerblichen Nut-

zung vorbehalten. Wohnnutzung ist nicht vorge-

sehen, somit ist es in Funktion und durch die 

Abgrenzung mit der vierspurigen Mainzer Stra-

ße und den landwirtschaftlichen Außenbereichs-

flächen zu den Wohngebieten Innenstadt Nord 

und Grübentälchen abzutrennen. 
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GEWERBEGEBIET WEST Die Abrechnungseinheit Gewerbegebiet West
wird durch die Stadtgrenze im Westen und
Norden begrenzt, entlang der Vogelwoogstra-
ße, die ab dem Grundstück der Siedlerklause
nach Nord-West als Zubringer dem Verkehr
zum Gewerbegebiet dient und deren ganze
Fahrbahn innerhalb des Abrechnungsbezirkes
liegt und dem Gewerbegebiet West zuzurech-
nen ist. Die südliche Grenze ist die Bahntras-
se.

Das Gewerbegebiet mit ganz überwiegend ge-
werblicher Nutzung ist von den umliegenden
Abrechnungsgebieten Fischerrück und Bahn-
heim/Belzappel durch Örtlichkeit und Funktion
zu trennen. Es liegt kaum Wohnnutzung vor,
sondern reine Nutzung durch Gewerbebetriebe,
Baumärkte, Einkaufszentren, Pkw- und Nutz-
fahrzeughandel und Möbelhäuser größerer Art.

GRÜBENTÄLCHEN Das Abrechnungsgebiet wird begrenzt durch
die Bahntrasse im westlichen Bereich, durch
die im Norden gelegene Mainzer Straße
(L 395) und die im Süden gelegene Mannhei-
mer Straße (teilweise B 37). Im Osten wird das
Abrechnungsgebiet Grübentälchen im nördli-
chen Bereich, beginnend an der Mainzer Stra-
ße bis kurz nach der Walter-Gropius-Straße
durch den Grünstreifen zwischen der klassifi-
zierten Donnersbergstraße (L 504) und der
Anliegerstraße zum PRE-
Gewerbepark/Europahöhe und PRE-Wohnpark
getrennt. Im weiteren Verlauf (ab der Walter-
Gropius-Straße bis zur Mannheimer Straße)
liegt die Verkehrsanlage "Donnersbergstraße"
komplett im Abrechnungsgebiet Grübentäl-
chen. Die eigentliche östliche Abrechnungs-
grenze verläuft in diesem Bereich entlang weit-
läufiger Außenbereichsgrundstücke, sowie
nach dem Hauptfriedhof entlang der durch
Zaunelemente getrennte und nicht betretbare
Grundstücke der US-Amerikaner.

Das Abrechnungsgebiet ist ein zusammenhän-
gendes Gebiet mit vorwiegender Wohnbebau-
ung. Die Bahnlinie im westlichen Bereich, sowie
die vierspurigen Verkehrsanlagen Mainzer und
Mannheimer Straße, sowie auch die Donners-
bergstraße stellen mit den begrünten Mittelstrei-
fen eine Zäsur dar, die das Wohngebiet Grüben-
tälchen vom übrigen Stadtgebiet trennt. Der un-
tere Bereich der Donnersbergstraße ist beidsei-
tig angebaut und somit umrundet die Grenze
des Abrechnungsgebietes den Hauptfriedhof bis
zu den nicht begehbaren Grundstücken der US-
Amerikaner.
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HOHENECKEN Die Grenzen umfassen die Ortslage Hohene-

cken und sind weitgehend identisch mit der

Gemarkungsgrenze, wobei Espensteig ausge-

grenzt wurde. Ebenfalls sind die Gebiete der

US-Amerikaner, die nicht öffentlich zugänglich

sind, ausgenommen.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.

IG NORD Der Abrechnungsbezirk wird im Norden und

Westen durch die Stadtgrenzen begrenzt, so-

wie im Süden entlang der ehemaligen

Bahntrasse und des Wirtschaftsweges, im öst-

lichen Bereich begrenzen die Abrechnungsbe-

zirke Stockborn und Erfenbach das Abrech-

nungsgebiet.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.
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LÄMMCHESBERG Die Abrechnungseinheit Lämmchesberg wird
getrennt durch die Haupteisenbahnstrecke
Mannheim - Saarbrücken im Norden. Ab dem
Viadukt Kohlenhof-/Zollamt-straße verläuft die
Grenze durch den Elf-Freunde-Kreisel mitten
durch die Bremerstraße bis zur Kantstraße
und umrandet ab dem Kreuzungsbereich
Bremer- und Kantstraße das Wohngebiet nach
der Bebauung der Grundstücke zwischen
Bremerstraße und Im Jungwald im Außenbe-
reich bis zur Trippstadter Straße. Dort verläuft
die Grenze in der Mittelachse bis zum Viadukt
Trippstadter/Zollamtstraße und trifft dort wie-
der auf die Grenze entlang der Bahnlinie.

Das gewachsene Wohngebiet Lämmchesberg
mit ca. 4.200 Einwohnenden verfügt über enge
Verkehrsbezüge untereinander. Kirche, Kinder-
gärten, Grundschule und Sportplätze, sowie
Einrichtungen zur wohntypischen Nutzung (Ärz-
te, Physiotherapiepraxen, Friseure, Gastrono-
mien) komplettieren den eigenen Stadtteilcha-
rakter. Das Gebiet ist abgegrenzt durch klassifi-
zierte Straßen, Außenbereichsflächen, Bahnli-
nie und verkehrsbedeutende Straßen.

MÖLSCHBACH Die Begrenzung umrundet den Ortsteil und
Abrechnungsbezirk im Bereich hinter den Be-
bauungen und wird von der Stadtgrenze im
Norden, Osten und Süden begrenzt.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-
bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-
heiten getrennt, was eine klare geografische
Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-
tungen vermitteln den Grundstücken in diesem
abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen
Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf
den Gebrauchswert der Grundstücke durch die
Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in
diesem Gebiet auswirkt.
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INNENSTADT NORD Die Innenstadt Nord ist im Norden durch die

A 6 und auch im Westen durch landwirtschaft-

liche Außenbereichsflächen vom Gewerbege-

biet Nord-Ost getrennt. Die Mainzer Straße als

klassifizierte Landesstraße L 395 stellt eine

Zäsur durch die vier Fahrbahnspuren dar. Im

Westen teilen sich das Wohngebiet Innenstadt

Nord und das Gebiet Sonnenberg eine ge-

meinsame Grenze, die inmitten der K 2 (Burg-

graben und Morlauterer Straße) verläuft.

Das Gebiet Innenstadt Nord ist geprägt durch

fast ausschließliche Wohnnutzung. Es wohnen

derzeit ca. 6.500 Personen im Gebiet, welches

mit wohntypischen Einrichtungen, wie Kinder-

garten, Schulen, Cafés und Pflegeheim einen

eigenen Stadtteilcharakter aufweist. Das Gebiet

wird durch Außenbereichsflächen, sowie klassi-

fizierte Landes- und Bundesstraße abgegrenzt.

INNENSTADT OST Der Abrechnungsbezirk Innenstadt Ost wird im

Norden durch die vierspurige Mannheimer

Straße (teilweise B 37) vom Abrechnungsbe-

zirk Grübentälchen getrennt. Im Osten schließt

sich die US-amerikanische Daennerkaserne

an, im Süden, wie auch im West trennt die

Bahnlinie den Abrechnungsbezirk von den

anderen Innenstadtbezirken.

Das Gebiet verfügt über nur wenige Einwohner,

ist jedoch durch die starken trennenden Ele-

mente (Bundesstraßen, Bahnlinie und Außen-

bereichsflächen) von den übrigen Gebieten zu

trennen.
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KERNSTADT Die Abrechnungseinheit wird im Norden durch

die vierspurige Landesstraße (L 395), im Os-

ten durch die Martin-Luther-, Spittel-/Fischer-

und Altenwoogstraße mittels Grünstreifen bis

zur Bahnlinie (Abrechnungsbezirk Grübentäl-

chen) begrenzt. Die Bahnlinie markiert eben-

falls die südliche Grenze des Abrechnungsbe-

zirkes. Im Westen zieht sich die Grenze ab der

Bahnunterführung am ehemaligen Pfaffgelän-

de (Kreuzung Brandenburger-/König- und Pir-

masenser Straße) durch den Mittelstreifen der

Königstraße entlang der Marienkirche bis zur

Humboldtstraße und verläuft ab Ecke St.-

Franziskus-Straße/Königstraße nach Norden

zur Pariser Straße, die im weiteren Verlauf als

Maxstraße die Trennung zum Abrechnungs-

gebiet Kotten bis zur Lauterstraße (L 395) dar-

stellt.

Die Abgrenzung der Abrechnungseinheit Kern-

stadt wird aufgrund des vom OVG (Urteil vom

28.05.2018 - 6 A 11120/17) ausgegebenen Ori-

entierungswertes von 3.000 Einwohnenden unter

Beachtung der örtlichen Gegebenheiten begrün-

det. Eine weitere Aufteilung kann aufgrund feh-

lender örtlicher Abgrenzungsmöglichkeiten nicht

vorgenommen werden. Es liegen innerhalb des

Gebiets der Kernstadt keine trennenden Bahnli-

nien, klassifizierten Verkehrsanlagen oder größe-

re durch Grünstreifen getrennte Straßen oder

sonstige topografischen Zäsuren vor, wie z. B.

Flüsse vor, die eine weitere Trennung begrün-

den.

Im Abrechnungsbezirk überwiegt eine dichte Be-

bauung unter Ausnutzung der Grundstücke mit

höherer Vollgeschosszahl und erhöhter gewerbli-

cher Nutzung, was das Gebiet der Kernstadt von

den umliegenden Wohngebieten abgrenzt.

Der Sondervorteil der Nähe der beitragspflichti-

gen Ausbaumaßnahmen zu den beitragspflichti-

gen Grundstücken ist durch die Zusammenfas-

sung der Grundstücke in der Abrechnungseinheit

Kernstadt hinreichend gegeben.

KOTTEN Das Abrechnungsgebiet Kotten wird begrenzt

durch die Bahnlinie im westlichen Bereich und

durch die im Norden gelegene vierspurige

Lauterstraße (L 387). Die östliche Grenze ver-

läuft durch die Maxstraße, die im weiteren Ver-

lauf in die Pariser Straße übergeht und sich

vor der Kreuzung Lothringer Eck mit der Bahn-

linie kreuzt. Die Pariser Straße markiert die

südliche Grenze des Kotten zum übrigen Ge-

biet. Die Grenzen verlaufen jeweils entlang

der Mittelachsen der Fahrbahnen.

Die Bahnlinie und die Verkehrsanlagen stellen

eine Zäsur dar, die das Wohngebiet des Kotten

mit seinen engen Straßen vom übrigen Stadt-

gebiet trennt. Das Abrechnungsgebiet Kotten ist

ein zusammenhängendes Gebiet mit ca. 5.000

Einwohnern, geprägt durch kleinflächige Grund-

stücke mit gradlinigem Verlauf der Straßenzüge.

Es ist ein gewachsener Innenstadt-Teil mit an-

sässiger Schule, Kindergarten, Kirche und klei-

neren Läden des täglichen Bedarfs (u. a. Metz-

gerei, Bäckerei, Friseur, Gastronomie).
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MORLAUTERN Die Grenzen umfassen die Ortslage und sind

weitgehend identisch mit der Gemarkungs-

grenze. Im südlichen Bereich liegt die Grenze

entlang der Landesstraße (L 387), sowie im

Bereich der Waschmühle hinter der Bebau-

ungslinie.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.

PFAFFVIERTEL Das Abrechnungsgebiet Pfaffviertel wird durch

die Grenzen der beiden Abrechnungseinheiten

Kotten (Pariser Straße) und Kernstadt (Kö-

nigstraße) und entlang der Bahnlinie, sowie

der Bundesstraße B 37 im südlichen Bereich

begrenzt.

Der innenstadtnahe Bezirk, der mit dem Namen

Pfaffviertel benannt wurde, verfügt im Wesentli-

chen über Wohngebäude. Es leben derzeit ca.

6.200 Menschen im Gebiet mit Kirche, Kinder-

garten, Gastronomien, Einkaufsmöglichkeiten

und sonstigen Einrichtungen für wohnortnahe

Notwendigkeiten. Ein enger Bezug der öffentli-

chen Einrichtungen ist gegeben.

Die Abgrenzung erfolgte aufgrund der trennen-

den Hauptverkehrsstraßen Pariser und Königs-

traße und der B 37, die teilweise mehrspurig

und stark befahren sind, sowie der Bahnlinie am

Gaswerk, die das Gebiet vom Bännjerrück ab-

trennt.
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PRE-GEWERBEPARK/EUROPAHÖHE Das Gebiet des PRE-Gewerbeparks/Europa-

höhe ist durch die L 395 zum Gewerbegebiet

Nord-Ost und durch die A 6 zur Eselsfürth ge-

trennt. Die Grenze verläuft ab der Ausfahrt

KL-Ost entlang der US-Militärzone zugleich

mit der nördlichen Grenze des Gebietes Grü-

bentälchen zur Grenze des PRE-Wohnparkes.

Der PRE-Gewerbepark ist vorwiegend zur viel-

fältigen gewerblichen Nutzung angelegt und

deshalb vom PRE-Wohnpark mit wesentlich

kleineren und rein dem Wohnen vorbehaltenen

Nutzung zu trennen.

PRE-WOHNPARK Die Grenze des PRE-Wohnparkes verläuft

durch die Donnersbergstraße, die als L 504

eine Zäsur darstellt. Die Grenzen umranden

das Wohngebiet und den grünen Außenbe-

reichsflächen (Park und Waldflächen).

Der PRE-Wohnpark ist vom PRE-Gewerbepark

zu trennen, da eine Verkehrsbeziehung zum

Gewerbepark nicht bestehen.
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SIEGELBACH Die Grenzen umfassen die Ortslage Siegel-
bach und sind weitgehend identisch mit der
Gemarkungsgrenze, wobei das IG Nord vom
Abrechnungsbezirk Siegelbach entlang der
ehemaligen Bahntrasse und des Wirtschafts-
weges im nördlichen Bereich vom IG Nord
abgegrenzt wird. Die West- und Südgrenze
sind identisch der Stadtgrenze. Im Westen ist
die Grenze des Abrechnungsbezirkes mit der
Gemarkungsgrenze identisch.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-
bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-
heiten getrennt, was eine klare geografische
Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-
tungen vermitteln den Grundstücken in diesem
abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen
Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf
den Gebrauchswert der Grundstücke durch die
Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in
diesem Gebiet auswirkt.

SONNENBERG/ENGELSHOF/GALAPPMÜHLE Der Abrechnungsbezirk Sonnen-
berg/Engelshof/Galappmühle schließt sich im
Osten an die Abrechnungseinheit Innenstadt
Nord an und teilt sich mit ihr die Grenze ent-
lang der Verkehrsanlage Burggra-
ben/Morlauterer Straße (K 2), die beide Ein-
heiten in der Örtlichkeit trennt. Das Abrech-
nungsgebiet zieht sich entlang der Bebauung
der Lauterstraße bis zur Damm- und Galapp-
mühle, die im Abrechnungsbezirk enthalten
sind. Die Grenze des Bezirks liegt entlang der
Bahnlinie im Osten und im Norden entlang der
großen Waldflächen im Außenbereich zum
Gebiet und Ortsteil Morlautern.

Der Abrechnungsbezirk liegt mit derzeit ca.
1.000 Einwohnenden unterhalb des Orientie-
rungswertes, ist durch die örtlichen Zäsuren
jedoch abzugrenzen. Er verfügt über Kindergar-
ten/Kinderhort, Schule und Sportplatz über
hauptsächlich wohnliche Nutzung.
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OB bedankt sich für 1000 Jahre Engagement

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel
hat am 14. Dezember 25 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung Kaiserslautern anlässlich ih-
res 25-jährigen Dienstjubiläums mit
einer Dankesurkunde sowie einem
kleinen Präsent gewürdigt. Insgesamt
feierten in diesem Jahr 40 Personen
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im öf-
fentlichen Dienst.

„Das sind zusammengerechnet
1000 Dienstjahre Erfahrungswissen.
Eine unglaubliche Zahl!“, so Kimmel,

25-jähriges Dienstjubiläum im Pfalzgrafensaal

die sich bei allen Anwesenden herz-
lich für die geleistete Arbeit und ihren
Einsatz für die Stadt bedankte. Die
Feier im Pfalzgrafensaal gab wie im-
mer einen Einblick in die enorme
Bandbreite der städtischen Dienst-
stellen.

Alleine die 25 Anwesenden deck-
ten 13 unterschiedlichsten Referate
ab. Von der Kitabetreuerin über den
Fahrer der Stadtbildpflege bis zum
Feuerwehrmann feierten Kolleginnen
und Kollegen aus den unterschiedli-

chen Berufs- und Tätigkeitsfeldern ihr
Dienstjubiläum, darunter auch die Re-
feratsleiter Kai Kruse und Sebastian
Staab.

Ihre Glückwünsche überbrachten
auch der Personalratsvorsitzende der
Stadtverwaltung, Peter Schmitt, und
der Leiter des Referats Personal Wolf-
gang Mayer. Einen Extra-Glück-
wunsch inklusive Ständchen erhielt
eine Kollegin aus dem Jugendreferat,
die am gleichen Tag ihren Geburtstag
feierte. |ps

Rollender Jugendtreff geht bald on Tour

Mit einem Spendenscheck von 4.000
Euro überraschte der Lions Club Lutra
das Jugend- und Programmzentrum in
der Steinstraße. Gedacht ist die Spen-
de für die Umgestaltung des neuen
Kinder- und Jugendmobils, das dann
ab 2024 in den Stadtteilen zum Ein-
satz kommen soll. „Wir freuen uns
sehr, dass der Lions Club Lutra die Ju-
gendarbeit der Stadt Kaiserslautern
unterstützt“, freut sich die Beigeord-
nete und Jugenddezernentin Anja
Pfeiffer.

Sie berichtet, dass es vor einiger
Zeit eine Analyse zu der Jugendarbeit
in Kaiserslautern gegeben habe, aus
der klar hervor ging, dass man Wege
finden müsse, die Jugendlichen auch
außerhalb des JUZ vor Ort in ihrem
Umfeld zu erreichen. Das wolle man
mit dem Jugendmobil angehen, das
als rollender Jugendtreff nächstes
Jahr vor allem in den Ortsteilen oder
auch bei öffentlichen Veranstaltun-
gen präsent sein soll. Dazu werde ak-
tuell ein älterer VW-Bus der Stadt um-
gebaut und soll auch optisch ange-
passt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass der
Künstler Daniel Ferrino die Gestaltung
des Busses übernehmen wird“, infor-
miert Jugendstadtpfleger Reiner
Schirra. Der Kaiserslauterer Künstler

Lions Club Lutra spendet 4.000 Euro für die Umgestaltung

hat schon zahlreiche Objekte mit sei-
ner Graffiti-Kunst verschönert und
wird somit für einen hohen Wiederer-
kennungs-Effekt sorgen.

Michael Bremer, Präsident des Li-
ons Club Lutra war begeistert, dass
die Spende für den rollenden Jugend-
treff eingesetzt wird. „Wir wollen ein
Projekt unterstützen, das den Jugend-

lichen der Stadt zu Gute kommt und
das vor Ort genutzt werden kann.“

Aktuell findet eine Anpassung der
Innenausstattung des Busses statt
und es werden Spiel- und Beschäfti-
gungsmaterialien installiert. Sobald
im Frühjahr 2024 die Außengestal-
tung abgeschlossen ist, wird der Bus
das erste Mal on Tour gehen. |ps

Frohe Weihnachten

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich
dem Ende zu. An dieser Stelle möch-
ten wir uns bei Ihnen für ihre Unter-
stützung und Engagement bedanken.
Gemeinsam mit Ihnen bringen wir un-
sere Heimatstadt voran. Wir wünscht
Ihnen von Herzen frohe Weihnachten,
ein glückliches und vor allem gesun-
des neues Jahr 2024!
Herzlichst
Ihre SPD Fraktion Kaiserslautern

SPD Fraktion wünscht schöne Feiertage

Fraktion im Stadtrat

SPD

FRAKTIONSBEITRÄGE

2024 wird für Kaiserslautern
ein wichtiges (Wahl-)Jahr

Vor genau zwölf Monaten hatten wir
hier allen Lesern ein „besseres neues
Jahr“ 2023 gewünscht. Ist dieser
Wunsch in Erfüllung gegangen? Seien
wir ehrlich: eher nicht. Vor wenigen
Tagen war in der Presse zu lesen,
dass laut einer Umfrage die überwie-
gende Mehrheit der Deutschen pes-
simistisch in das Jahr 2024 blickt.
Das gilt leider auch für die Menschen
in Kaiserslautern. Fast jeder Befragte
rechnet mit weiter steigenden Prei-
sen, Abgaben und Steuern, aber nur
28 Prozent gehen von einer Verbes-
serung ihrer wirtschaftlichen Verhält-
nisse aus. Knapp zwei Wochen vor
Weihnachten beschließt die Bundes-
regierung dann noch einen weiteren
Anstieg der ohnehin schon überteu-
erten Energiepreise.

Die CO2-Abgabe knebelt unsere
Gesellschaft – auch in Kaiserslau-
tern. Die gesamte städtische Infra-
struktur verbraucht Energie. Schulen
und Hallen müssen geheizt werden,
Müllfahrzeuge und Winterdienst ver-
brauchen Sprit. Ebenso der ÖPNV,
der - wen wundert’s - auch die Preise
angehoben hat oder anheben muss.

Mit Energiesparen allein wird das
Westpfalz-Klinikum nicht über die
Runden kommen. Trotz millionen-
schwerer Zuschüsse aus der Stadt-
kasse wurde ebenfalls zwei Wochen
vor Weihnachten bekannt, dass es

dort ohne Personalreduzierung nicht
ablaufen wird. Obwohl es Corona als
Pandemie nicht mehr gibt, läuft die
Klinik weiter im Krisenmodus – pas-
send zum „Wort des Jahres“ 2023.

Die AfD kämpfte wie die Jahre zu-
vor gegen Steuererhöhungen. Bereits
im Mai kündigten wir an, dass für die
Klinikrettung - wie für so vieles ande-
res - am Ende der Steuerzahler auf-
kommen muss. Leider werden wir
wohl Recht behalten. Sind Sie Haus-
und Grundstücksbesitzer und haben
dieser Tage den Bescheid über die Er-
höhung der Grundsteuer bekommen?
Wenn nicht, dann sind Sie sicher Mie-
ter einer Wohnung und erhalten dem-
nächst eine Abrechnung über gestie-
gene Nebenkosten. Gegen jeden Wi-
derstand der AfD hat der Stadtrat die
Steuererhöhung im Mai beschlossen.
Die Kosten für die Klinikrettung sind
dort übrigens noch gar nicht einge-
rechnet. Doch es gab in 2023 auch
Positives. Die Wahl von Frau Kimmel
zur neuen Oberbürgermeisterin ge-
hört dazu. Mit ihr hat sich ein neuer,
offener Kommunikations- und Ar-

beitsstil im Rat etabliert. Die AfD
hofft, dass dies nicht nur ein vorüber-
gehender Zustand während ihrer ers-
ten 100 Tage im Amt war, sondern
dass eine Zusammenarbeit mit allen
Fraktionen möglich wird. Auch die
Neugestaltung der Stadtmitte war
eine gute Sache. Die AfD stellte im Ju-
ni die Frage, wie lange es dort so
schön bleiben wird. Weder die Sicher-
heit noch die Sauberkeit haben sich in
der Innenstadt bislang erhöht.

In 2024 wird übrigens ein neuer
Stadtrat (und Kreistag) gewählt: am
9. Juni sind in Rheinland-Pfalz Kom-
munalwahlen. Die AfD-Fraktion hat
damit ihre erste Legislatur hinter sich
gebracht und wir wurden in unserer
Meinung bestärkt: ein offener Mei-
nungsaustausch ohne Parteiideolo-
gie ist und bleibt wichtig! Unser Ziel
wird es weiterhin sein, in Kaiserslau-
tern eine Politik für und mit den Men-
schen zu machen. Und das mit gesun-
dem Menschenverstand, ohne
Scheuklappen: es gibt bereits alle gu-
ten Vorsätze, wir brauchen sie nur
noch anzuwenden (Blaise Pascal).

Fraktion im Stadtrat

AFD

Wiederkehrende Beiträge gelten
ab 1. Januar

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
11. Dezember die neue Satzung zur
Erhebung von wiederkehrenden Bei-
trägen für den Ausbau öffentlicher
Verkehrsanlagen beschlossen. Damit
gilt das bereits in einigen Stadtteilen
bewährte Abrechnungssystem ab 1.
Januar 2024 in der kompletten Stadt.
Die Neufassung der Ausbaubeitrags-
satzung sieht nunmehr die Erhebung
von wiederkehrenden Beiträgen in 32
Abrechnungseinheiten vor.

Um eine Verkehrsanlage (Straße
oder Gehwege) dauerhaft in einem
verkehrssicheren Zustand zu erhal-
ten, bedarf es einer umfangreichen
technischen Sanierung mit entspre-
chendem Unterbau. Nach den gesetz-
lichen Regelungen der Gemeindeord-
nung und des Kommunalabgabenge-
setzes Rheinland-Pfalz (KAG) müssen
für solche fachgerechten Ausbau-
maßnahmen Beiträge von den Anlie-
gerinnen und Anliegern erhoben wer-
den. Im Gegensatz zu den teilweise

Stadtrat beschließt Satzung für gesamtes Stadtgebiet
sehr hohen anlassbezogenen Einzel-
beiträgen werden bei den wiederkeh-
renden Beiträgen die Anlieger eines
gesamten Abrechnungsbezirkes be-
ziehungsweise einer -einheit herange-
zogen. Die Beitragshöhe ist somit we-
sentlich geringer, da die Kosten nach
einem Solidarprinzip auf viele verteilt
werden. Durch die kontinuierliche
(=wiederkehrende) Erhebung verteilt
sich die finanzielle Belastung zudem
über einen langen Zeitraum und er-
folgt nicht punktuell.

Die Höhe der Beiträge ist vom je-
weiligen Bauprogramm der Stadt so-
wie von der jeweiligen Grundstücks-
größe sowie von der Geschosshöhe
und der Gebäudenutzung abhängig.

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit
Gesetz vom 5. Mai 2020 die grund-
sätzlich flächendeckende Einführung
des wiederkehrenden Straßenaus-
baubeitrages und somit die Abschaf-
fung der Beitragserhebung in Gestalt
von einmaligen Straßenausbaubeiträ-

gen beschlossen. Dies entspricht
ebenfalls dem Grundsatzbeschluss
des Stadtrates vom 28. August 2017,
wonach wiederkehrende Beiträge im
gesamten Stadtgebiet eingeführt
werden sollen. |ps

Weitere Informationen:

Fragen beantwortet die Beitragsabteilung im
Referat Tiefbau gerne unter der Mailadresse bei-
tragsabteilung@kaiserslautern.de oder per Tele-
fon 0631 3651660.

Weitergehende Informationen über die Ausbau-
beiträge sind auf der städtischen Homepage un-
ter www.kaiserslautern.de/ausbaubeitraege zu
finden, die Bekanntmachung der Satzung und
der Abrechnungseinheiten im amtlichen Teil
dieser Amtsblattausgabe. Die ungewöhnliche
grafische Darstellung der Bekanntmachung ist
dem Layout der vom Rat beschlossenen Satzung
geschuldet, das unverändert bleiben muss
(Anm. der Redaktion).
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STOCKBORN Die Grenze der Abrechnungseinheit umfasst

die Ortslage Stockborn und verläuft im Norden

mit der Stadtgrenze, im Osten stellt der Bach-

lauf der alten Lauter die Begrenzung dar, die

südliche und westliche Begrenzung verläuft

durch die landwirtschaftlichen Außenbereichs-

flächen zwischen der Ortslage Stockborn und

Erfenbach.

Die Abrechnungseinheit ist durch weite Außen-

bereichsflächen räumlich von den anderen Ein-

heiten getrennt, was eine klare geografische

Zäsur darstellt. Die öffentlichen Verkehrseinrich-

tungen vermitteln den Grundstücken in diesem

abgrenzbaren Gebiet jeweils einen potentiellen

Gebrauchsvorteil, der sich als Lagevorteil auf

den Gebrauchswert der Grundstücke durch die

Möglichkeit der Nutzung der Verkehrsanlagen in

diesem Gebiet auswirkt.

UNI-WOHNSTADT Der Abrechnungsbezirk Uni-Wohnstadt ist

über weitläufige Außenbereiche (Waldgebiete)

in Nord, West und Süd abzugrenzen. Im Osten

durchtrennt die L 503 (Trippstadter Straße)

das reine Wohngebiet zum älteren Wohnge-

biet Lämmchesberg. Die Grenze geht entlang

der Trippstadter Straße bis zum Viadukt, dort

entlang der Bahnlinie und hinter dem Guss-

werk teilt sich das Gebiet die Grenze mit dem

Abrechnungsbezirk Bännjerrück (im Verlauf

dort beschrieben).

Die Uni-Wohnstadt ist mit ca. 3.300 Einwoh-

nenden vom Bezirk Lämmchesberg aufgrund

der örtlichen Gegebenheiten zu trennen. Die

Trippstadter Straße als klassifizierte Landes-

straße stellt eine Zäsur zum Abrechnungsgebiet

Lämmchesberg dar, ebenfalls die Außenberei-

che zum Gebiet Bännjerrück. Die Verkehrsanla-

geninnerhalb des Gebietes Uni-Wohnstadt ste-

hen in engem Bezug zueinander. Kirche, Kin-

dergarten, Gemeindesaal, Einkaufsmöglichkei-

ten, Gastronomien stehen für einen eigenen

charakteristischen Ortsteil.

*) sofern nicht anderweitig erwähnt, verlaufen die Grenzen jeweils entlang der Mittelachsen

FOTO: PS

V.l.: Anja Pfeiffer, Michael Bremer, Uli Becker (auch Lions Club) und
Reiner Schirra FOTO: PS
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Neue Vermarktungsstrategie
fürs Pfaff-Areal beschlossen

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung
am 11. Dezember auf eine künftige
Strategie zur Vermarktung des ehe-
maligen Pfaffgeländes geeinigt. Dem-
nach erfolgt die Vermarktung von Flä-
chen künftig als Standardverfahren in
einem zweistufigen Prozedere durch
Konzeptvergabe, in jedem Fall unter
Mitwirkung eines Vermarktungsbeira-
tes. Dieser setzt sich zusammen aus
Mitgliedern aus dem Kreis der RPTU
Kaiserslautern, der Hochschule Kai-
serslautern, der Stadtverwaltung, der
Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft
(PEG), der Bürgerinitiative „Pfaff er-
halten – Stadt gestalten“, des Gestal-
tungsbeirats, aus Industrie und Ge-
werbe sowie aus sachkundigen beste-
henden Investoren aus dem Quartier.

Das Verfahren beinhaltet in der Re-
gel eine vorgeschaltete öffentliche
Ausschreibung. Im nächsten Schritt
werden Investoren aufgefordert, ei-
nen Konzeptentwurf vorzulegen, der
die vorgegebenen Qualitätsanforde-
rungen erfüllt. Final ist ein Preisange-
bot abzugeben, das dem Gutachten
entspricht oder oberhalb des Wert-
gutachtens liegt. Der Vermarktungs-
beirat wählt dann das hochwertigste
Angebot gemäß einer Bewertungsma-
trix aus und empfiehlt dieses dem
Aufsichtsrat der PEG beziehungswei-
se dem Stadtrat. Der Vermarktungs-
beirat berät die Geschäftsführung,
den Aufsichtsrat der PEG sowie bei
Bedarf den Stadtrat bei der Investo-
renfindung hinsichtlich der städte-
baulichen und architektonischen
Qualität. Ziel des Verfahrens ist es,
die städtebauliche und architektoni-
sche Qualität der künftigen Gebäude

WVE übernimmt Vermarktung

zu gewährleisten. Hierbei werden die
Anforderungen aus dem Bebauungs-
plan und dem Gestaltungshandbuch,
als auch dem Sanierungszustand, den
Erschließungsabläufen und so weiter
in Abstimmung gebracht. Das Verga-
beverfahren garantiert maximale
Transparenz und Diskriminierungs-
freiheit.

Die Grundstücksvermarktung wird,
so ein weiterer Beschluss des Stadt-
rats, künftig von der WVE GmbH über-
nommen. Bereits Anfang 2022 wur-
den die städtischen Beteiligungen
Stadtentwässerung sowie die WVE
GmbH aufgefordert, auszuloten, wie
die PEG mit den vorhandenen Experti-
sen aus zahlreichen komplexen Infra-
strukturmaßnahmen unterstützt wer-
den kann.

Unter Berücksichtigung der fachli-

chen und vergaberechtlichen Mög-
lichkeiten brachte sich zunächst ab
Mitte 2022 die Stadtentwässerung
mit Unterstützungsleistungen in die
Zusammenführung von Ordnungs-
und Erschließungsmaßnamen in die
PEG-Geschäftsführung ein. Auf diese
Weise konnten die Baumaßnahmen
wesentlich beschleunigt werden. In
einem weiteren Schritt soll die WVE
GmbH nun im Zuge der Anpassung
des zugrundeliegenden städtebauli-
chen Vertrages – dessen Erneuerung
beschloss der Stadtrat ebenfalls –
Kosten und Risiken der Stadt für die
Vermarktung übernehmen und die
Quartiersentwicklung im Sinne einer
professionellen Vermarktungskon-
zeption fortführen.

Alle drei genannten Beschlüsse er-
folgten einstimmig. |ps

Rat diskutiert über Verkehrsströme
im Umfeld des Stadions

Eines der großen Themen der
Ratssitzung am 11. Dezember war
die Frage, wie sich die Verkehrs-
ströme vom und zum Fritz-Wal-
ter-Stadion an Spieltagen oder
sonstigen Veranstaltungen opti-
mieren lassen.

Angesichts deutlich gestiegener
Zuschauerzahlen ergeben sich bei
FCK-Spielen wieder ganz andere Her-
ausforderungen als noch zu Drittliga-
zeiten, hinsichtlich der Fanströme in
unmittelbarer Stadionnähe ebenso
wie hinsichtlich PKW- und Busverkehr
in der Stadt. Auch beim Mark-Forster-
Konzert im Sommer stieß das Park-
and-Ride-System an seine Grenzen.

Einstimmig wurde die Verwaltung
daher beauftragt zu prüfen, gemein-
sam mit allen weiteren betroffenen

Beschluss für PV-Anlage in der Schweinsdell ausgesetzt
Organisationen, einschließlich dem 1.
FC Kaiserslautern, welche organisato-
rischen oder baulichen Gestaltungs-
möglichkeiten denkbar sind, um die
bestehende Situation zu verbessern.

Ebenfalls votierte der Rat für eine
Aussetzung seines Beschlusses vom
April, wonach auf einer Teilfläche des
Park-and-Ride-Parkplatzes Schweins-
dell eine Photovoltaikanlage der WVE
GmbH ermöglicht werden soll. Dies
soll nun erneut evaluiert werden, auch
bezüglich einer möglichen Aufstände-
rung der Anlage, was eine gleichzeiti-
ge Nutzung als Parkplatz erlauben
würde. Eine Aufständerung wäre je-
doch vermutlich mit deutlich höheren
Kosten verbunden und zugleich mit
der Herausforderung, die Anlage tie-
fer im schadstoffbelasteten Unter-
grund – in der Schweinsdell war einst

eine Mülldeponie – verankern zu müs-
sen.

Bei der Sitzung waren als Experten
Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion
Kaiserslautern, Boris Flesch von den
SWK sowie WVE-Geschäftsführer Pe-
ter Nonnemacher zu Gast, die jeweils
aus ihrer Perspektive die Situation
schilderten. Bürgermeister Manfred
Schulz kündigte an, den „Öffentlichen
Ausschuss Sicherheit und Sport“ zu
reaktivieren, in dem künftig wieder
zweimal jährlich – jeweils vor Beginn
von Hin- und Rückrunde – Experten
von Polizei, Stadt (Ordnungsbehörde,
Verkehrsbehörde und Feuerwehr),
FCK, SWK und der Fritz-Walter-Stadi-
ongesellschaft zusammen kommen
sollen. Die Geschäftsführung obliegt
dem städtischen Referat Recht und
Ordnung. |ps

Eintrittspreise selbst bestimmen

Eine außergewöhnliche Weihnachts-
aktion hat der Zoo Kaiserslautern für
die aktuellen Schulferien vorbereitet.
Besucherinnen und Besucher haben
zwischen dem 22. Dezember 2023
und dem 7. Januar 2024 freien Eintritt,
werden aber gebeten, einen selbst
festgelegten Eintrittspreis zu entrich-
ten.

Unter dem Motto „Zahle was du
willst“ sollen die Besucher animiert
werden, den Wert eines Zoobesuches
selbst festzulegen, so Direktor Mat-
thias Schmitt. Die Wertschätzung für
eine Einrichtung wie den Zoo sei zwar
monetär nur schwer zu definieren.

Zoo startet Weihnachtsaktion in den Ferien
Trotzdem wolle man mit dieser Aktion
ausloten, was den Gästen aus Kai-
serslautern und Umgebung der Zoo
tatsächlich wert sei. „Wir versprechen
uns durch den persönlichen Kontakt
mit unseren Besuchern natürlich auch
wertvolle Tipps und Anregungen.“

Die Besucherinnen und Besucher
werden gebeten, an der Kasse nicht
nur den freiwillig entrichteten Betrag
auf einer Infokarte einzutragen, son-
dern darüber hinaus auch ihre Mei-
nung zu äußern. Zwar sei nicht unbe-
dingt, so Schmitt, mit einem reprä-
sentativen Ergebnis zu rechnen, trotz-
dem wolle man alle Rückmeldungen

gewissenhaft analysieren und in die
Zukunftsplanungen einfließen lassen.

Mit der Ticket-Aktion in den Winter-
ferien will der Zoo auch Besucher an-
locken, die sonst eher selten den Weg
nach Siegelbach finden. „Wir haben
viel zu bieten und es liegt jetzt an uns,
dies auch offensiv nach außen zu tra-
gen“, so der Zoo-Direktor. |ps

Weitere Aktionen:

Nähere Infos zur Weihnachtsaktion und den
zahlreichen Attraktionen finden Interessierte
auf der Homepage des Zoos: www.zoo-kl.de.

Aufstellung der ACO-Guss-Bänke
beginnt im neuen Jahr

Voraussichtlich im Januar wird die
Stadt mit der Aufstellung der ersten
der 80 von der Firma ACO Guss ge-
schenkten Sitzbänke im Stadtgebiet
beginnen. Wie Oberbürgermeisterin
Beate Kimmel in der vergangenen
Stadtratssitzung erläuterte, werden
die ersten vier Sitzbänke vor dem St.-
Franziskus-Gymnasium im Austausch
gegen die dort stehende Holzbank
aufgestellt. Einen konkreten Termin
für die Aufstellung gibt es noch nicht.
In einem ersten Schritt muss die Holz-
bank von der Eigentümerin, der RPTU,
abgebaut werden. Danach können
erst die Fundamente hergestellt und
die neuen Sitzbänke darauf montiert
werden. Auch das Wetter spielt eine
Rolle, da für die Herstellung der Fun-
damente der Boden nicht gefroren
sein darf.

Der Stadtrat hatte im Juni die
Schenkung von 80 Sitzbänken der Fir-
ma ACO Guss GmbH angenommen.
Die Firma wird nun, nach Probegüs-
sen, Festigkeitstest und Lackierpro-
ben in den vergangenen Monaten, mit
der Herstellung der Sitzbänke begin-

Standorte wurden festgelegt – Erste Bank am St. Franziskus

nen. Nach und nach werden in den
kommenden Monaten, in Absprache
zwischen der ACO Guss, dem Referat
Stadtentwicklung und der Stadtbild-
pflege, die die Abholung und den Auf-
bau der Sitzbänke durchführen wird,
Sitzbänke im Stadtbild aufgestellt. Die
Bänke sollen nur auf städtischen Flä-
chen im öffentlichen Raum aufgestellt
werden.

Aus der umfassenden Anzahl an

vorgeschlagenen Standorten von Sei-
ten der Bürgerschaft, der Ortsvorste-
her und vieler Institutionen wie etwa
Zoo und Gartenschau hat das Referat
Stadtentwicklung mehr als 80 Stand-
orte für die Sitzbänke ausgesucht. Die
Liste der Standorte finden alle Inter-
essierte im Ratsinformationssystem
auf www.kaiserslautern.de unter der
Ratssitzung vom 11. Dezember (TOP
Ö28). |ps

Vermarktung einer Liegenschaft im Pfaff-Quartier

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
im Pfaff-Quartier Kaiserslautern eine
2.932 m² große Liegenschaft, welche
im Bebauungsplan „Königstraße – Al-

bert-Schweitzer-Straße – Pfaffstraße“
als Baufeld SO 3b bezeichnet ist.

Das Grundstück trägt die Flur-
stücksnummer 1851/128, Gemar-

kung Kaiserslautern.
Über das Deutsche Vergabeportal

(https://www.dtvp.de/) sind nähere
Informationen zur Konzeptvergabe,
das Exposé, sowie weitere Auslo-
bungsunterlagen unter der Bekannt-
machungs-ID CXP4YNXHHBA einzu-
sehen.

Interessenten werden gebeten, ihre
Bewerbungen ausschließlich über das
Deutsche Vergabeportal einzurei-
chen. |ps

Ansprechpartner:

Thomas Kuntz, Abteilung Liegenschaften:
E-Mail: thomas.kuntz@kaiserslautern.de,
Telefon: 0631 365 2583
Rainer Grüner, WVE GmbH Kaiserslautern
E-Mail: r.gruener@wve-kl.de,
Telefon: 0631 3723 111

Eine ganz besondere
Weihnachtsgeschichte

Ein ganz besonders Jubiläum gab es
dieses Jahr bei der Spendenübergabe
der NATO-Musikfestival-Stiftung an
den Sozialpädagogischen Beratungs-
und Betreuungsdienst (SBBD) der
Stadt Kaiserslautern. Zum 15. Mal in
Folge ließen die Stiftungsvorsitzen-
den, derzeit Bürgermeister Manfred
Schulz und NATO-Oberst Michael
Trautermann, der Einrichtung einen
Spendenscheck zu Weihnachten zu-
kommen. „Mit den jetzt erhaltenen
1.500 Euro können wir wieder 34 be-
treuten Familien mit insgesamt 56
Kindern mit einem weihnachtlichen
Lebensmittelpaket die Feiertage ver-
schönern“, bedankte sich SBBD-
Gruppenleiterin Gertrud Stahl bei den
Verantwortlichen. Die Tüten enthiel-
ten verschiedene Grundnahrungsmit-
tel, Obst sowie die ein oder andere sü-
ße Überraschung und werden in die-
sen Tagen an die Familien verteilt. Seit
Beginn der Aktion hat die NATO-Mu-
sikfestival-Stiftung insgesamt 15.600
Euro für Lebensmittelpakete gespen-
det und dadurch über 400 Familien zu
Weihnachten beschenkt.

Wie Gertrud Stahl informierte,
könnten die liebevoll zusammenge-
stellten Päckchen zu einem schönen
Weihnachtsfest für die betroffenen
Kinder beitragen. „Gerade in den Zei-
ten gestiegener Lebensmittel- und
Energiepreise entlasten und unter-
stützen sie die Familien finanziell, so
dass eventuell doch das ein oder an-
dere kleine Weihnachtsgeschenk für
die Kinder möglich wird“, meinte sie.
Im Jahr 2009 war sie an den damali-
gen Stiftungsvorstand Werner Vonda-
no herangetreten und hatte ihm ihre
Idee unterbreitet. „Daraus ist eine
ganz besondere Weihnachtsge-
schichte geworden“, freute sich auch
Bürgermeister Manfred Schulz rück-
blickend.

Für die wiederkehrenden Spenden
und die vertrauensvolle Kooperation
bedankte sich Stahl mit einer Collage,
die sie Oberstleutnant Christian
Schmidt in Vertretung von Oberst
Trautermann überreichte. Ein beson-

NATO-Musikfestival-Stiftung spendet zum 15. Mal für Lebensmittel

deres Dankeschön ging auch an die
Firma Globus, deren Assistentin der
Geschäftsleitung, Sabine Lugowski,
den Probeeinkauf begleitete, die Le-
bensmittel bestellte und noch mit
Sachspenden der Firma ergänzte.

Einen großen Dank richteten die
Anwesenden an die Musiker der Jazz-
bühne, die bei der Spendenübergabe
durch den Pianisten Martin Preiser
vertreten war.

Nach den Worten Christoph Dam-
manns, Stiftungsvorstand und Leiter
des städtischen Referates Kultur,
würden diese mit ihrem Format „Jazz-
bühne meets NATO-Jazz“ die Spende
erst ermöglichen. Deren Mitglieder
Michael Lakatos, Martin Preiser und
Stefan Engelmann stehen dabei zu-
sammen mit verschiedenen Gästen
aus den internationalen NATO-Jazz-

Formationen ohne Honorar auf der
Bühne. Wie Dammann außerdem in-
formierte, wurde die Stiftung, deren
Kapital ursprünglich aus den Erträgen
des ehemaligen NATO-Musikfestivals
auf dem Betzenberg stammt, inzwi-
schen in eine Verbrauchsstiftung um-
gewandelt. „Nach dem Aufbrauch des
Stiftungskapitals wird es aber weiter-
gehen“, versprach Dammann. Dann
nämlich sollen die Einnahmen der
Jazzbühne nur noch der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe und ihrer
weihnachtlichen Aktion zu Gute kom-
men.

Mit dem nächsten Konzert „Jazz-
bühne meets NATO-Jazz“, das am 8.
März in der Fruchthalle stattfindet,
wird also auch die erfolgreiche Weih-
nachtsgeschichte der Lebensmittel-
pakete weiter fortgeschrieben. |ps

FOTO: PS

Das Design der neuen Bänke wurde kürzlich offiziell vorgestellt
FOTO: ACO-GUSS

FOTO: ASTOC/MESS

Freuen sich über ihre ganz besondere Weihnachtsgeschichte (v. l.):
Gertrud Stahl, Ludwig Steiner (Leiter Jugendreferat), SBBD-Mitarbei-
terin Stefanie Kraft, Christoph Dammann, Bürgermeister Manfred
Schulz, Oberstleutnant Christian Schmidt und Martin Preiser FOTO: PS
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Batteriezellwerk: Stadt überreicht
Genehmigungsbescheid

Die Stadt Kaiserslautern in Person von
Oberbürgermeisterin Beate Kimmel
und Umweltdezernent Manuel Stein-
brenner hat am Dienstagmorgen
ACC-CEO Yann Vincent den Immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsbescheid für das neue Batterie-

zellwerk auf dem Opel-Gelände über-
reicht.

Geplant sind neben einer Produkti-
onshalle auch ein Büro und Verwal-
tungsgebäude sowie ein Pförtnerge-
bäude. Die Erstellung des Genehmi-
gungsbescheids war ein vielschichti-

ger, tiefgehender Prozess, der intensi-
ve, ineinander greifende Prüfungen
durch insgesamt 16 Fachbehörden
beinhaltete, darunter auch neun
Dienststellen der Stadtverwaltung.
Federführend war das Umweltreferat
der Stadt |ps

Zwei neue Feuerwachen

Die Stadt Kaiserslautern wird in weni-
gen Jahren über drei Feuerwachen
verfügen. Das hat der Stadtrat in sei-
ner Sitzung am 11. Dezember ein-
stimmig entschieden. Zusätzlich zur
zentralen Feuerwache sollen zwei
Einsatzstandorte mit jeweils bis zu
zehn Funktionen neu errichtet wer-
den, die im Osten und Westen der
Stadt so positioniert werden, dass
sich die Einsatzbereiche möglichst
gut ergänzen und von der zentralen
Wache aus die Unterstützung sicher-
gestellt wird. Der westliche Standort
wird dabei zuerst entwickelt, der östli-
che Standort soll direkt mitgeplant
werden, die Umsetzung erfolgt je
nach Budget aber erst im Anschluss.
Pro Wache sind rund fünf Jahre Reali-
sierungszeit geplant.

„Der Beschluss ist das Ergebnis ei-
nes fruchtbaren und höchst produkti-
ven ganztägigen Workshops, bei dem
sich Rat und Verwaltung auf eine Vor-
gehensweise verständigten. Danke an
alle, die sich dabei so konzentriert
eingebracht haben“, erläutert Feuer-
wehrdezernent Manuel Steinbrenner,
der das Treffen im November organi-
siert und geleitet hatte. „Damit kön-
nen wir nun endlich in die konkreten
Planungen einsteigen. Die neuen Feu-
erwachen werden die Sicherheit der
Menschen in Kaiserslautern deutlich

Feuerwehrbedarfsplanung: Rat fasst Grundsatzbeschluss zur Umsetzung

erhöhen“, zeigte sich der Beigeordne-
te überzeugt. Um die bestmögliche
Lösung zu finden, werde man, so
Steinbrenner, bei der Planung mit den
relevanten Akteuren wie etwa den
Werksfeuerwehren, den freiwilligen
Feuerwehren, den Feuerwehren des
Landkreises und des US-Militärs so-
wie den Rettungsdiensten zusam-
menarbeiten, um mögliche Syner-
gieeffekte auszunutzen. Das für die
Umsetzung notwendige Personal soll
in den kommenden Haushaltsjahren

im Stellenplan der Stadt Berücksichti-
gung finden.

Mit dem Beschluss geht die im ver-
gangenen Jahr dem Stadtrat und der
ADD vorgestellte Feuerwehrbedarfs-
planung in die Umsetzung. Diese war
notwendig geworden, um den landes-
rechtlichen Vorgaben zur sogenann-
ten Einsatzgrundzeit Rechnung zu tra-
gen, wonach alle Teile der Stadt inner-
halb einer bestimmten Zeit im Notfall
für die Feuerwehr erreichbar sein
müssen. |ps

Geschenke für Kinder aus
bedürftigen Familien

Bereits zum fünften Mal hat die Volks-
bank Kaiserslautern eG in diesem Jahr
eine Wunschbaumaktion für Kinder
aus bedürftigen Familien durchge-
führt, die vom Referat Jugend und
Sport im Rahmen der Sozialpädagogi-
schen Familienhilfe betreut werden.
Am Dienstag waren Jugenddezernen-
tin Anja Pfeiffer und Jugendreferats-
leiter Ludwig Steiner sowie die Mitar-
beiterinnen der Familienhilfe Stefanie
Kraft und Gertrud Stahl im Foyer der
Volksbank zu Gast, um die Geschenke
entgegenzunehmen und sich bei den
Verantwortlichen der Volksbank zu
bedanken.

Wunschbaumaktion der Volksbank ging zu Ende

„Wir freuen uns riesig, dass wir mit
unserem Sozialpädagogischen Bera-
tungs- und Betreuungsdienst erneut
an der Wunschbaumaktion der Volks-
bank teilnehmen dürfen“, so die Bei-
geordnete Pfeiffer.

Für insgesamt 40 Kinder aus 22 Fa-
milien durfte die kleine Delegation
aus dem Rathaus Päckchen entge-
gennehmen, die von den Spenderin-
nen und Spendern wie immer liebevoll
verpackt wurden. „Wir bedanken uns
im Namen aller Kinder bei den Men-
schen, die so viele Wünsche erfüllt ha-
ben und damit gerade in besonders
schwierigen Zeiten den Familien si-

cherlich ein weihnachtliches Lächeln
ins Gesicht zaubern werden“, sprach
Pfeiffer für alle in der Gruppe. Und na-
türlich galt der Dank auch der Volks-
bank Kaiserslautern eG, vertreten
durch Vorstand Alexander Kostal, Re-
gionalmarktleiter Georg Weber und
Daniela Scheifling, die die Aktion er-
neut mit viel Herzblut und großem
persönlichen Engagement begleitet
hatte.

Die Geschenke wurden rechtzeitig
bis Weihnachten durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Referats
Jugend und Sport an die Familien ver-
teilt. |ps

Garbage Guide for the
City of Kaiserslautern 2024

Auch 2024 hat die Stadtbildpflege
Kaiserslautern eine Abfallbroschüre
für Englisch sprechende Mitbürgerin-
nen und Mitbürger veröffentlicht. Der
„Garbage Guide for the City of Kai-
serslautern“ enthält auf insgesamt 32
Seiten Informationen über Vermei-
dung, Wiederverwendung, Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen. In
der praktischen DINA5-Broschüre
sind beispielsweise die Anschriften
und Öffnungszeiten der städtischen
Wertstoffhöfe, die Standorte und Ter-
mine der Schadstoffsammlung sowie
Details rund um den Abholservice für
Sperrmüll und Elektrogroßgeräte an-
gegeben. Außerdem enthält die Bro-
schüre eine Abfallsortierhilfe, die
zeigt, welche Abfälle in welche Tonne
gehören.

Alle Abfuhrtermine für 2024 sind
unter www.stadtbildpflege-kl.de so-
wie in der App der Stadtbildpflege ver-

Abfallratgeber der Stadtbildpflege Kaiserslautern

öffentlicht. Auf der Homepage können
sich Privathaushalte und Gewerbebe-
triebe einen Jahresplan für ihre Straße

mit den Entsorgungsterminen für
Restmüll, Altpapier, Biomüll sowie
Verpackungen, die nicht aus Papier
oder Glas sind, zusammenstellen. Auf
Wunsch erinnert zudem ein E-Mail-
Service rechtzeitig daran, wann wel-
cher Abfallbehälter am nächsten Tag
geleert wird. In der App kann man alle
individuellen Entsorgungstermine für
die Rest-, Bio- und Altpapiertonne so-
wie Gelber Sack/ Gelbe Tonne einse-
hen und sich durch die App auch da-
ran erinnern lassen.

Der Abfallratgeber „Garbage Guide
for the City of Kaiserslautern“ ist bei
den städtischen Wertstoffhöfen, im
Rathaus Nord und bei den Stadtwer-
ken Kaiserslautern (SWK) in der Bis-
marckstraße erhältlich. Der Abfallrat-
geber kann auch auf der Homepage
der Stadtbildpflege unter www.stadt-
bildpflege-kl.de heruntergeladen wer-
den. |ps

Abfuhr der Weihnachtsbäume
vom 15. bis 26. Januar

Tausende Nordmanntannen, Edeltan-
nen und Blaufichten schmücken der-
zeit als Weihnachtsbäume die Häuser.
Wenn die Feiertage vorbei sind, bietet
die Stadtbildpflege wieder eine kos-
tenfreie Abholung der Bäume vor der
Haustür an. Diese werden vom 15. bis
26. Januar 2024 am Leerungstag des
Bioabfallbehälters eingesammelt.

Sie müssen frei von Weihnachts-
schmuck sein und am Abfuhrtag bis

Begleitend zur Bioabfallsammlung
spätestens 7 Uhr gut sichtbar am
Straßenrand bereit liegen. Dabei gilt
es zu beachten, dass die Leerung der
Bioabfallbehälter und die Entsorgung
der Bäume mit verschiedenen Fahr-
zeugen und zu unterschiedlichen Ta-
geszeiten erfolgen kann.

Der Abfuhrtag für die Weihnachts-
bäume kann dem Abfallkalender 2024
sowie der Homepage der Stadtbild-
pflege www.stadtbildpflege-kl.de ent-

nommen werden. Auch in der App der
Stadtbildpflege werden die Abfuhrter-
mine angezeigt. Diese kann kostenfrei
im App-Store und im Google Play-
Store heruntergeladen werden. Bäu-
me, die zu dem angegebenen Termin
nicht bereitgestellt werden können,
werden zu den Öffnungszeiten auf
den Wertstoffhöfen in der Daenner-
straße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelba-
cher Straße 187 angenommen. |ps

Verwaltung und Stadtrat
im Austausch mit DRK

Im Zusammenhang mit der öffentlich
geführten Diskussion über einen neu-
en Standort für die Rettungswache
des DRK ist die zukünftige Nutzung
des derzeitigen Areals der Rettungs-
wache an der Augustastraße von we-
sentlicher Bedeutung. Hier befinden
sich die Verantwortlichen der Stadt-
verwaltung und Mitglieder der Stadt-
ratsfraktionen zusammen mit den
Vertretungen des DRK bereits seit
längerer Zeit in einem fachlichen Aus-
tauschprozess.

Ein eigens dafür gegründeter Ar-
beitskreis tauscht hierzu regelmäßig
Informationen aus, diskutiert fachli-
che Aspekte und arbeitet an einem für
alle Beteiligten tragbaren Kompro-
miss.

Arbeitskreis befasst sich mit Nutzung des Areals in der Augustastraße
Bisher konnte trotz guten bilatera-

len Gesprächsprozessen noch keine
abschließende Einigung über die zu-
künftige Nutzung beziehungsweise
die mögliche Gestaltung des DRK-
Areals an der Augustastraße gefun-
den werden, da sich derzeit noch eini-
ge offene Fragestellungen im Klä-
rungsprozess befinden. Hier müssen
noch Vorbedingungen seitens des
DRK erfüllt werden, die eine weitere
Konzeptentwicklung für die Nachnut-
zung des betroffenen Grundstücks
erst ermöglichen. Die zu klärenden
Fragestellungen liegen im Themenfeld
des baulichen Umgangs mit der denk-
malgeschützten Bausubstanz und den
Gestaltungs- beziehungsweise Erwei-
terungsoptionen des dort vorhande-

nen Gebäudebestands.
Vorgesehen ist nunmehr, weitere

notwendige Sitzungen des Arbeits-
kreises zu terminieren, um möglichst
im Frühjahr 2024 eine zukünftig um-
setzbare Lösung der Bebauungs- und
Gestaltungsfragen des Areals errei-
chen zu können. Dies ist auch deshalb
erforderlich, um das für den benann-
ten Bereich begonnene Bebauungs-
planänderungsverfahren zeitnah er-
folgreich abschließen zu können.

Ist die Neubebauung des Areals an
der Augustastraße grundsätzlich ge-
klärt, so kann auch zeitparallel an dem
Verfahren zum Neubau einer Ret-
tungswache an einem anderen Stand-
ort in der Stadt weitergearbeitet wer-
den. |ps

Silvestermarkt öffnet seine Tore

Noch bis 23. Dezember hält der Kai-
serslauterer Weihnachtsmarkt einen
bunten Strauß an Inspiration und Un-
terhaltung bereit. Doch auch für die
Verlängerung ist wieder gesorgt: Vom
27. Dezember bis 30. Dezember wird
der inzwischen schon Tradition ge-
wordene Silvestermarkt die Zeit zwi-
schen den Jahren versüßen. Alle Be-
sucherinnen und Besucher sind ein-
geladen, die besondere Atmosphäre

Buntes Programm bis zum Jahreswechsel
in der Innenstadt zu genießen, bevor
zum Jahreswechsel die Pforten ge-
schlossen werden. Hier das komplet-
te Programm:

Mittwoch, 27. Dezember
18 bis 21 Uhr, Bühne Schillerplatz:
Christmas BEATZ mit IZZO BEATZ

Donnerstag, 28. Dezember
18 bis 21 Uhr, Bühne Stiftskirche: Rick

Cheyenne mit Rock“n“rolligen Christ-
mas
18.30 Uhr, Stiftskirche: Friedensge-
bet

Sonntag, 31. Dezember
17 Uhr, Fruchthalle: Deutsche Radio
Philharmonie Saarbrücken Kaisers-
lautern, Dirigent: Pietari Inkinen;
Beethoven
Tickets: www.fruchthalle.de. |ps

Die Management-Teams von ACC Kaiserslautern mit Project-Vice-President Kaiserslautern Peter Wintern-
heimer, einer Delegation von Managern aus dem Project Lead von ACC France, CEO Yann Vincent sowie OB
Beate Kimmel und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner. FOTO: PS

FOTO: KIM RILEIT

Freuen sich über viele Geschenke für bedürftige Kinder: Daniela Scheifling, Alexander Kostal, Anja Pfeiffer,
Georg Weber, Stefanie Kraft, Gertrud Stahl und Ludwig Steiner FOTO: PS
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Ein gutes Ende ist in Sicht

Wenn es eine Baustelle der Stadt gibt,
die sinnbildlich für die Probleme des
öffentlichen Bauens der letzten Jahre
steht, dann ist es die des Fachklas-
sentrakts am Schulzentrum Süd. Co-
rona-Lockdowns, Materialmangel und
fehlende Handwerker auf der einen
Seite, eng getaktete Förderprogram-
me, die verwaltungsseitig die Bau-
fachleute blockieren, auf der anderen:
Begonnen im Mai 2019, zieht sich die
Maßnahme nun schon viereinhalb
Jahre hin. Wenn der Bau voraussicht-
lich Ende 2024 fertig wird, können
sich die beiden ansässigen Schulen
aber auf einen Neubau nach moder-
nen Standards freuen.

Dass im Moment eifrig gearbeitet
wird, davon konnten sich Baudezer-
nent Manuel Steinbrenner und Vertre-
ter der Referate Gebäudewirtschaft
und Schulen bei einem Rundgang mit
den beiden Schulleitungen überzeu-
gen. Der Beigeordnete warb um Ver-
ständnis für die lange Bauzeit, gab
aber auch unumwunden zu, dass man
an dieser Stelle besser werden müs-
se. Der Bau habe mit vielen Beein-
trächtigungen zu kämpfen gehabt –
„Allein Corona hat uns viel Krumpel
reingebracht“ (Projektleiter Joachim
Westrich) – aber 5,5 Jahre Bauzeit sei-
en zu viel, so Steinbrenner. Umso er-
staunlicher sei es, dass der Kosten-
rahmen nahezu gleich geblieben sei.
Zwar stehe die Endabrechnung noch
aus, allerdings werde man die 2019
kalkulierten 16 Millionen Euro voraus-
sichtlich nur leicht überschreiten.

Der neue Fachklassentrakt ist ein

viergeschossiges Gebäude von 60
Metern Länge und rund 19 Metern
Breite ohne Unterkellerung mit einem
zurückgesetzten Dachgeschoss für
die Technikzentrale.

Eine Lehrküche sowie 28 neue
Schulräume sollen hier entstehen für
die Naturwissenschaften sowie die
Fächer Musik, Werken und Bildende
Kunst, die künftig wie im alten Fach-
klassentrakt allesamt von der IGS
Bertha von Suttner und der Kurpfalz-

Neuer Fachklassentrakt am Schulzentrum Süd nähert sich der Fertigstellung

realschule plus zusammen genutzt
werden. Alle Räume und Flure in den
Unterrichtsgeschossen werden mit
abgehängten Akustikdecken verse-
hen, was im Moment parallel zu den
umfangreichen Verkabelungsarbeiten
passiert, dann kommen Malerarbei-
ten und die Verlegung der Böden An-
fang 2024. Ebenfalls Anfang 2024
wird dann noch die Außentreppe auf
der Westseite errichtet, die das Trep-
penhaus samt behindertengerechtem

Aufzug im Innern ergänzen wird, ge-
folgt von der Fertigstellung der kom-
pletten Außenanlage, die an den be-
stehenden Schulhof angedockt wird.

Die Wärmeversorgung erfolgt mit
Nahwärme aus der Übergabestation
im bestehenden Gebäude des Schul-
zentrums, im Gebäude ist eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung installiert. Sämtliche Fachräu-
me werden mit neuer Labortechnik
und Mobiliar ausgestattet. Für je zwei
naturwissenschaftliche Räume ist ein
mobiles Digestorium (fahrbarer Pan-
orama-Abzug) vorgesehen. Die Vor-
bereitungsräume erhalten ebenfalls
eine komplett neue Ausstattung. Alle
Klassenräume bekommen eine mo-
derne Beleuchtungsanlage, die tages-
lichtabhängig gesteuert wird und für
Bildschirmarbeitsplätze ausgelegt ist.
Für die Versorgung der elektrischen
Anlage für den gesamten Schulkom-
plexes wurde auf der Rückseite des
Fachklassentrakts eine neue Kom-
pakt-Trafostation errichtet. Das Ge-
bäude erhält auf dem Dach der Tech-
nikzentrale eine Photovoltaikanlage,
der Rest der Dachfläche wird begrünt.
Auch Brutkästen für Mauersegler und
Fledermäuse wird es geben.

Der in die Jahre gekommene alte
Fachklassentrakt soll, sobald der
Neubau fertig ist, aufgrund erhebli-
cher Bauschäden und des altertümli-
chen Zuschnitts umgehend abgeris-
sen werden. An dessen Stelle entste-
hen im Untergrund ein Regenrückhal-
tebecken und darüber dann der lang
ersehnte neue Pausenhof. |ps

Buntes Winterprogramm als Ersatz für entfallene Eisbahn

Mit der Eisbahn auf der Garten-
schau fällt auch in diesem Jahr
eine beliebte Winterattraktion ge-
rade für Kinder und Jugendliche
weg. Um dies zu kompensieren,
haben sich die Verantwortlichen
der Stadtverwaltung gemeinsam
mit dem Stadtjugendring und der
Lebenshilfe Westpfalz e.V. ein
buntes Alternativprogramm aus-
gedacht. Die Angebote werden
von der Stiftung Bürgerhospital
und der Horn-Knieriemen-Stif-
tung sowie von der Lebenshilfe
und der Aktion Mensch finanziell
gefördert.

Unter anderem kommt man dabei
einem großen und immer wieder ge-
äußerten Wunsch vieler Jugendlicher
nach: Seit 15. Dezember ist die Skate-
anlage auf der Gartenschau bis Ende
Februar geöffnet, der Eintritt ist frei.
Durch die Öffnung soll Jugendlichen
nicht nur ein Treffpunkt geboten wer-
den, sondern auch die Möglichkeit,
sich in den Wintermonaten körperlich
zu betätigen und dabei bei der Betreu-
ung der Skateranlage Eigenverant-
wortung zu zeigen. Das Gelände wur-
de von der eigentlichen Gartenschau
eigens abgetrennt und hat einen eige-
nen Zugang, der rund um die Uhr ge-
öffnet ist. Um 22 Uhr abends wird je-
doch das Licht abgeschaltet.

Parallel zur Öffnung der Skateanla-
ge wird es bis Ende Februar in der Blu-
menhalle der Gartenschau zwölf kos-
tenlose Legoworkshops für Kinder
und Jugendliche geben. Bis zu 180 Ju-
gendliche für alle Workshops können
hier nach Herzenslust bauen und da-
bei von der großen Legoexpertise des
Teams des Vereins „Lauter Steine“
profitieren. Geplant sind sechs Termi-
ne mit verschiedenen Themen-
schwerpunkten wie etwa „Wohnsied-
lung“ oder „Kugelbahn“. Die Termine
sind immer samstags von 30. Dezem-
ber 2023 bis 3. Februar 2024 (30. De-
zember; 6. Januar; 13. Januar; 20. Ja-
nuar; 27. Januar; 3. Februar). Zu je-
dem Termin finden zwei Workshops
statt, jeweils von 14 bis 15.30 und von
16 bis 17.30 Uhr. An jedem Workshop
können bis zu 15 Kinder und Jugendli-
che teilnehmen. Für eine optimale

Stadt, Stadtjugendring und Lebenshilfe schnüren Paket

Planung ist eine Anmeldung unter in-
fo@lautersteine.de oder über die
Homepage der Gartenschau Kaisers-
lautern wünschenswert.

Dritter Baustein des Winterange-
bots ist das Jugend- und Programm-
zentrum (JUZ) in der Steinstraße. Dort
hat das Winterprogramm mit einem
Public Viewing des FCK-Pokalspiels
vorletzte Woche und dem „Weih-
nachtsgedöns“ am 8. Dezember be-
reits begonnen. Bis Ende Februar geht
es dann, zumeist freitags abends,
Schlag auf Schlag mit Veranstaltun-
gen für Jugendliche weiter. Noch sind
nicht alle Angebote fest terminiert, da
von einigen Partnern noch die Rück-
meldungen ausstehen. Auch weitere
Fußballspiele (FCK?), die im Fernse-
hen übertragen werden, könnten noch
reinrutschen.

Hier das vorläufige Programm:
Freitag, 15. Dezember: Weihnachts-
filmabend für Mädchen
Freitag, 22. Dezember: Schools-out-
Party
Freitag, 12. Januar: Rückrundeneröff-

nung der Fußball-Bundesliga Bayern
München - TSG Hoffenheim
Freitag, 19. Januar: Jam-Session
Freitag, 26. Januar: Karaoke- Abend
Freitag, 9. Februar: Filmabend

An den weiteren Freitagen im Feb-
ruar sind ein Konzert, ein Discoabend
mit Tanzworkshop sowie ein Cocktail-
workshop geplant. Die Veranstaltun-
gen beginnen in der Regel um 19 Uhr,
die Schools-out-Party startet bereits
um 15 Uhr. Der Eintritt zu allen Veran-
staltungen ist frei. Nähere Infos:
http://juz-kl.de/

„Gemeinsam mit dem Stadtjugend-
ring und der Lebenshilfe ist es gelun-
gen, ein wirklich attraktives Winteran-
gebot auf die Beine zu stellen, das vie-
len Kindern und Jugendlichen zu Gute
kommen wird und das wir als Stiftung
Bürgerhospital sehr gerne finanziell
unterstützt haben“, so Oberbürger-
meisterin Beate Kimmel, zugleich Vor-
stand der Stiftung Bürgerhospital.
„Mein Dank gilt allen, die dazu beige-
tragen haben, dieses schöne Paket zu

schnüren und dabei gerade auch der
lokalen Horn-Knieriemen-Stiftung für
die weitere Förderung.“ Wie Jugend-
dezernentin Anja Pfeiffer betont, sei
es durch die finanzielle Förderung
möglich, alle Bausteine kostenlos an-
zubieten. „Ich möchte hiermit alle Kin-
der und Jugendlichen einladen, vor-
beizukommen und einfach mal reinzu-
schnuppern, sei es auf der Garten-
schau oder im JUZ. Auch ich bedanke
mich bei allen, die dies ermöglicht ha-
ben.“

Marco Lehmann, Assistent der Ge-
schäftsführung der Lebenshilfe, be-
grüßte ausdrücklich den inklusiven
Ansatz: „Wir sind sicher, dass diese
Angebote gut angenommen werden
und uns als Lebenshilfe Westpfalz ist
es immer ein ganz besonderes Anlie-
gen, dass junge Menschen, egal wo-
her und egal ob mit oder ohne Beein-
trächtigung, gut zusammenkommen
können. Wir wissen, dass dies hier
möglich sein und auch stattfinden
wird. Das beschreibt ganz gut, um
was es dabei eigentlich geht: Teilhabe
und Inklusion!“ |ps

Queerbeauftragte Nadja Roeder
zurückgetreten

Die Queerbeauftragte der Stadt Kai-
serslautern Nadja Roeder ist aus per-
sönlichen Gründen von ihrem Amt zu-
rückgetreten. „Wir bedauern diese
Entscheidung sehr und wünschen
Nadja Roeder für ihre Zukunft alles
Gute“, so OB Beate Kimmel. Der
Stadtrat wird nun darüber befinden,
inwiefern und wann die Position neu
besetzt wird und gegebenenfalls ein
neues Auswahlverfahren in die Wege
leiten. Roeder war nach einem Aus-

Stadtrat befindet über neues Auswahlverfahren

wahlverfahren und einem Stadtrats-
beschluss von OB Klaus Weichel im
Mai dieses Jahres zur ersten Queer-
beauftragten der Stadt ernannt wor-
den. Die Schaffung der Stelle, bei der
sich um ein sogenanntes „schlichtes
Ehrenamt“ handelt, geht auf einen An-
trag des Jugendparlaments aus dem
Jahr 2021 zurück. Die/der Queerbe-
auftragte erhält lediglich eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von
monatlich 300 Euro. |ps

Kommunale Wärmeplanung
nimmt Formen an

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
11. Dezember der Verwaltung ein-
stimmig grünes Licht gegeben, mit
der Erstellung eines kommunalen
Wärmeplanes für das Stadtgebiet von
Kaiserslautern zu beginnen. Im Hin-
blick auf die neue Bundesgesetzge-
bung wurde seitens der Verwaltung
bereits im Juli ein Zuwendungsantrag
auf Erstellung einer kommunalen
Wärmeplanung gestellt. Nach der
Rückmeldung des Fördermittelgebers

ist der Projektbeginn auf den 1. März
2024 datiert worden.

Im Vorgriff auf eine Vergabe der
Wärmeplanung an einen geeigneten
Dienstleister sind bereits Gespräche
mit den Stadtwerken Kaiserslautern
(SWK) erfolgt.

Gemäß dem Gesetz für die Wärme-
planung und zur Dekarbonisierung
der Wärmenetze (WPG), das zum 1.
Januar 2024 in Kraft tritt, werden
Städte und Gemeindegebiete mit
mehr als 100.000 Einwohnern dazu
verpflichtet, bis 30. Juni 2026 Wärme-
pläne zu erstellen und diese in einem
Turnus von fünf Jahren fortzuschrei-
ben.

Der Städtetag Rheinland-Pfalz hat
den Kommunen empfohlen, einen
Ratsbeschluss für die Durchführung
der Wärmeplanung noch vor Inkraft-
treten des Gesetzes herbeizuführen.
Mit der Planung und Umsetzung einer
klimafreundlichen Wärmeversorgung
können die Bemühungen der Stadt im
Hinblick auf den Klimaschutz und die
Klimaanpassung in erheblichem Maß
verstärkt werden. |ps

Tourist Information mit
reduzierten Öffnungszeiten

Aufgrund einer Stellenvakanz, die erst
im Februar behoben werden sein wird,
wird die Tourist Information im Januar
2024 nur reduzierte Öffnungszeiten
anbieten können. Die Tourist Informa-
tion wird somit vorübergehend im Ja-
nuar 2024 nur von Dienstag bis Frei-

tag, jeweils von 9 bis 16 Uhr, geöffnet
sein. Samstag, Sonntag und Montag
ist sie geschlossen. Erfahrungsgemäß
ist das Besucheraufkommen im Janu-
ar geringer, da keine Stadtführungen
für Einzelgäste und weniger Gruppen-
führungen stattfinden. |ps

Digitale Hilfe für
Seniorinnen und Senioren

Die Stadtteilbüros Grübentälchen und
Innenstadt West laden wieder Senio-
rinnen und Senioren zum kostenlosen
Angebot „Digitale Hilfe“ ein. Ein Team
von Freiwilligen hilft bei Fragen im
Umgang mit Smartphone, Tablet, Lap-
top und Co in gemütlicher Runde bei
Kaffee, Tee und Gebäck. Die Termine:

Dienstag, 2. Januar, von 15 bis 17 Uhr
im Stadtteilbüro Grübentälchen, Frie-
denstr. 118 (Telefon: 0631 680316
90); Mittwoch, 10. Januar, um 10 Uhr
in der Stadtteilwerkstatt auf dem Ge-
lände des ASZ, Pfaffstr. 3 (0631
3163616). Das Projekt wird unter-
stützt von der Demando GmbH. |ps

Stadtentwässerung und
WVE GmbH geschlossen

Der Gemeinschaftsbetrieb aus Stadt-
entwässerung Kaiserslautern AöR
und WVE GmbH Kaiserslautern ist ab
Montag, den 25. Dezember 2023 ge-
schlossen und erst wieder im neuen

Jahr, ab Dienstag, 02. Januar 2024,
geöffnet. In dringenden Fällen steht
ein 24-Stunden-Notdienst unter der
Telefonnummer 0631 37230 zur Ver-
fügung. |ps

Baudenkmäler leuchten wieder
Seit dieser Woche werden Sehens-
würdigkeiten und historische Gebäu-
de im Stadtgebiet im Dunkeln wieder
angestrahlt. Das hat Oberbürgermeis-
terin Beate Kimmel in der Ratssitzung
vergangene Woche entschieden. Ins-
gesamt werden aus dem Stromnetz
der Straßenbeleuchtung der Stadt
Kaiserslautern 23 Objekte ange-
strahlt, darunter elf Gebäude, vier Rui-

nen, sechs Kunstobjekte und zwei
Brunnen. Die Beleuchtung wurde im
Jahr 2022 eingestellt, um Energie zu
sparen. Auch eine Abschaltung der
Warmwasserbereitung in städtischen
Sport/-Mehrzweckhallen wird es in
diesem Jahr nicht geben. Einem Vor-
schlag, diese in bestimmten Hallen er-
neut ausgeschaltet zu lassen, war der
Stadtrat nicht gefolgt. |ps

Manuel Steinbrenner und Joachim Westrich in einem der künftigen
Chemieräume FOTO: PS

Die Macher des Projekts mit zwei Skatern vor der Skateanlage FOTO: PS
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